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Einladung zur 42. Regionalversammlung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Auftrag der Geschäftsleitung laden wir Sie herzlich zur 42. Regionalversammlung der Regionalkonferenz  

Bern-Mittelland RKBM ein. 

 

Donnerstag, 24. April 2025 

Kulturelles Zentrum Reberhaus, Säriswilstrasse 1, 3043 Uettligen 

 

Frühstück 07.30 Uhr 

Regionalversammlung 08.30–10.30 Uhr 

 
Das detaillierte Programm mit Traktandenliste finden Sie als Beilage zu dieser Einladung. Alle Unterlagen  

(Traktanden und Beilagen) sind auf der Website der RKBM abrufbar. Wir bitten Sie, sich mit dem Online-Formular 

anzumelden. 

 

Die Stimmkarten werden den Gemeindepräsidien an der Versammlung ausgehändigt. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. 

 

Freundliche Grüsse 

Regionalkonferenz Bern-Mittelland 

 

 

 

 

Manfred Waibel Giuseppina Jarrobino 

Präsident Regionalversammlung Geschäftsführerin 

 

 

Beilagen: 

► Programm 

► Liste mit Stimmkraft 2025 

► Anfahrtsplan 

https://www.bernmittelland.ch/de/regionalversammlung/2025/april/index.php
https://www.bernmittelland.ch/de/agenda/termine/Regionalversammlung-250424.php


 

Programm 42. Regionalversammlung 
 

Donnerstag, 24. April 2025, 08.30–10.30 Uhr (ab 07.30 Uhr Frühstück) 
Kulturelles Zentrum Reberhaus, Lindenstrasse 4, 3043 Uettligen 
 

Leitung: Manfred Waibel, Präsident Regionalversammlung RKBM 

Grussbotschaft: Bänz Müller, Gemeindepräsident Wohlen b. Bern 

 

 Traktanden Unterlagen Referent/in 

1.  Wahl der Stimmenzählenden und des Wahlausschusses sowie  

Genehmigung der Traktanden 

nein M. Waibel 

2.  Protokoll vom 12. Dezember 2024, Beschluss erhalten M. Waibel 

 Geschäftsleitung   

3.  Jahresrechnung 2024 

a) Nachkredite 2024, Beschluss 

b) Jahresrechnung 2024, Beschluss 

Bericht des Rechnungsprüfungsorgans, Kenntnisnahme 

ja M. Bürki 

4.  Datenschutzaufsichtsstelle, Bericht 2024, Kenntnisnahme ja M. Bürki 

5.  Ersatzwahlen, Amtsperiode 2022–2025, Wahlen 

a) Bestätigungswahlen Sektor Bern (Geschäftsleitung, Raumplanung, 

Verkehr, Kultur und Wirtschaft) 

b) Geschäftsleitung, Sektor Ost 

c) Geschäftsleitung, weitere Vertretung 

d) Kommission Raumplanung, Präsidium 

e) Kommission Raumplanung, Sektor Süd 

f) Kommission Raumplanung, weitere Vertretung (2 Sitze) 

g) Kommission Regionalpolitik 

ja M. Bürki 

6.  Geschäftsreglement, Teilrevision, Beschluss ja M. Bürki 

 Anträge der Kommissionen Raumplanung und Verkehr sowie der 

Geschäftsleitung 

  

7.  Agglomerationsprogramm Bern-Mittelland 5. Generation, Beschluss ja P. Roth / T. Iten 

8.  Verpflichtungskredit 2023–2025 RGSK 2025 / AP5, Nachkredit,  

Beschluss 

ja P. Roth / T. Iten 

 Kommission Verkehr   

9.  Verpflichtungskredit 2025–2027 «Angebotskonzept Bern Ost /  

unteres Worblental», Beschluss 

nein T. Iten 

10.  Orientierungen und Verschiedenes   

 ► Regierungsstatthalteramt  L. Kirchen 

 ► Plafonierung Mitgliederbeitrag HSR-CH, Information nein M. Bürki 

 ► Anliegen aus den Gemeinden nein alle 

 



Regionalversammlung: Stimmkraft der Gemeinden per 01.01.2025

Bfs Nr Gemeinde Einwohner** Stimmkraft Sektor TKW* TKR*
630 Allmendingen   564 1 Südost x x
602 Arni   948 1 Südost x
403 Bäriswil  1 086 2 Nord
861 Belp  11 521 5 Süd x
351 Bern  134 128 46 Bern x
603 Biglen  1 857 2 Südost x
352 Bolligen  6 326 3 Ost x
605 Bowil  1 344 2 Südost x
353 Bremgarten b.B.  4 354 3 West x
606 Brenzikofen   491 1 Südost x
535 Deisswil b.M.   87 1 Nord x
662 Ferenbalm  1 208 2 West x
538 Fraubrunnen  5 381 3 Nord x
663 Frauenkappelen  1 403 2 West x
607 Freimettigen   460 1 Südost  x
866 Gerzensee  1 251 2 Südost x
608 Grosshöchstetten  4 101 3 Südost x
852 Guggisberg  1 486 2 Süd x
665 Gurbrü   260 1 West x
609 Häutligen   264 1 Südost x
610 Herbligen   609 1 Südost x
541 Iffwil   431 1 Nord x
362 Ittigen  11 386 5 Ost x
868 Jaberg   311 1 Südost x
540 Jegenstorf  5 709 3 Nord x
869 Kaufdorf  1 101 2 Süd x x
870 Kehrsatz  4 352 3 Süd x
611 Kiesen  1 007 2 Südost x
872 Kirchdorf  1 832 2 Südost x
354 Kirchlindach  3 233 2 West x
355 Köniz  41 949 15 Köniz
612 Konolfingen  5 451 3 Südost x x
666 Kriechenwil   430 1 West x
613 Landiswil   620 1 Südost x
667 Laupen  3 256 2 West x x
614 Linden  1 287 2 Südost x
543 Mattstetten   584 1 Nord
307 Meikirch  2 556 2 West x
615 Mirchel   602 1 Südost x
544 Moosseedorf  4 079 3 Nord
668 Mühleberg  3 000 2 West x x
546 Münchenbuchsee  10 400 5 Nord x
669 Münchenwiler   559 1 West x
616 Münsingen  13 081 6 Südost x x
356 Muri b.B.  12 812 5 Südost x
670 Neuenegg  5 687 3 West x
617 Niederhünigen   683 1 Südost x
877 Niedermuhlern   506 1 Süd x



357 Oberbalm   863 1 Süd x
619 Oberdiessbach  3 545 2 Südost x
629 Oberhünigen   316 1 Südost x
620 Oberthal   730 1 Südost x
622 Oppligen   644 1 Südost x
363 Ostermundigen  17 575 7 Ost x
879 Riggisberg  3 076 2 Süd x x
623 Rubigen  2 909 2 Südost x x
880 Rüeggisberg  1 777 2 Süd x
853 Rüschegg  1 716 2 Süd x
855 Schwarzenburg  6 781 3 Süd x x
358 Stettlen  3 309 2 Ost x
889 Thurnen  2 043 2 Süd x
884 Toffen  2 613 2 Süd x x
551 Urtenen-Schönbühl  6 378 3 Nord x
359 Vechigen  5 652 3 Ost
888 Wald  1 178 2 Süd x x
626 Walkringen  1 787 2 Südost x
632 Wichtrach  4 353 3 Südost x
553 Wiggiswil   103 1 Nord x
671 Wileroltigen   372 1 West x
360 Wohlen b.B.  9 271 4 West x
627 Worb  11 147 5 Ost x
628 Zäziwil  1 614 2 Südost x
361 Zollikofen  10 891 5 Nord x
557 Zuzwil   550 1 Nord x
Total 74  417 226 223 29 51

Total Gemeinden pro Sektoren
Sektor Südost 28
Sektor West 13
Sektor Nord 12
Sektor Ost 6
Sektor Süd 13
Sektor Bern 1
Sektor Köniz 1
Total 74

Total Gemeinden pro Teilkonferenzen
TK Wirtschaft 29
TK Regionalpolitik 51

*
**

TKW = Teilkonferenz Wirtschaft / TKR = Teilkonferenz Regionalpolitik
Einwohner gemäss FILAG-Vollzug 2024: Mittlere Wohnbevölkerung Vollzug der letzten drei Jahre
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Anfahrtsplan Regionalversammlung 

 

Kulturelles Zentrum Reberhaus 

Säriswilstrasse 1 

3043 Uettligen 

 

 

Anreise mit dem ÖV (Fahrplan SBB) 

 

Ab Bahnhof Bern:  

 Buslinie 102 (Richtung Säriswil, Wendeplatz) bis Uettligen, Dorf 

 Buslinie 107 (Richtung Zollikofen, Bahnhof) bis Uettligen, Dorf 

oder: 

 S8 (Richtung Jegenstorf) bis Zollikofen 

 Umsteigen auf Buslinie 107 (Richtung Bern, Hauptbahnhof) bis Uettligen, Dorf 

 

Ab Kirchlindach und Zollikofen: 

 Buslinie 107 (Richtung Bern, Bahnhof) bis Uettligen, Dorf 

 

Ab Meikirch: 

 Buslinie 105 (Richtung Bern, Bahnhof) bis Bern, Unitobler 

 Umsteigen auf Buslinie 107 (Richtung Zollikofen, Bahnhof) bis Uettligen, Dorf 

oder: 

 Buslinie 104 (Richtung Bern, Hauptbahnhof) bis Ortschwaben, Postgasse 

 Umsteigen auf Buslinie 107 (Richtung Bern, Bahnhof) bis Uettligen, Dorf 

 

Alle anderen Gemeinden: 

 Mit der Bahn zuerst nach Bahnhof Bern 

 Anschliessend Buslinie 102 (Richtung Uettligen, Dorf) oder Buslinie 107 (Richtung Zollikofen, Bahnhof) 

bis Uettligen, Dorf 

 

 

 

  

https://www.ostermundigen.ch/de/leben-wohnen/leben/tell-kultur-zentrum/
https://www.ostermundigen.ch/de/leben-wohnen/leben/tell-kultur-zentrum/
https://www.sbb.ch/de/fahrplan.html
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Anreise mit dem Auto (siehe Plan) 

 

Der Parkplatz am Ahornweg in Uettligen befindet sich direkt neben der Agrola-Tankstelle und bietet zahlrei-

che Parkmöglichkeiten. 
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Traktandum Nr. 3a 

Gremium Datum 

Regionalversammlung (RV) 24. April 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Nachkredite 2024 Beschluss 

 

 

Beilagen 

► Siehe Traktandum Nr. 3b, Beilage 1 Jahresrechnung 2024, Seite 33. 

 

Sachverhalt 

Die Regionalversammlung genehmigt gemäss Geschäftsreglement (Art. 21 Abs. 5 i.V.m. Art. 27 Abs. 1 

Bst.h): 

► Nachkredite grösser als CHF 100’000.00 

► Nachkredite grösser als CHF 5’000.00 und grösser als 10 % des ursprünglichen Kredits. 

 

Das Total der Nachkredite für das Rechnungsjahr 2024 beträgt CHF 269’544.76.  

 

Davon fallen in die Kompetenz der RV CHF 258’198.66. In der Jahresrechnung sind die Begründungen in 

der Nachkreditstabelle aufgeführt (siehe Traktandum Nr. 3b, Beilage 1, Seite 33).  

 

Diese Überschreitung ist auf folgende Mehraufwendungen zurückzuführen: 

 

CHF 201’837.48  Intensive Phase der Erarbeitung RGSK    6500.3132.00 

CHF   11’307.80 Interne Verrechnung RGSK Anteil Raumplanung 6600.3990.04 

CHF   11’307.83 Interne Verrechnung RGSK Anteil Verkehr  6700.3990.04 

CHF   32’597.55 Neue Konten Dekarbonisierung FB Energieberatung 7170.3132.00 

CHF     1’148.00 Dito        7170.3170.00 

 

Antrag 

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 24. April 2025 die Genehmigung der Nach-

kredite von insgesamt CHF 258’198.66.  
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Traktandum Nr. 3b 

Gremium Datum 

Regionalversammlung (RV) 24. April 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Jahresrechnung 2024 

a) Jahresrechnung 

b) Bericht des Rechnungsprüfungsorgans 

 

Antrag an Regionalversammlung 

a) Beschluss 

b) Kenntnisnahme 

►  

Beilagen 

► Jahresrechnung 2024 inkl. Vorbericht (Beilage 1) 

► Bericht des Rechnungsprüfungsorgans (Beilage 2) 

 

Sachverhalt 

Erfolgsrechnung 

 

2. Lesung Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung 

Ertrag CHF   10’493’422.36 CHF   10’593’563.00 CHF     100’140.64 

Aufwand  CHF   10’495’128.36 CHF   11’106’532.00 CHF     611’403.64 

Nettoergebnis CHF          -1’706.00 CHF      -512’969.00 CHF    -511’263.00 

 

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1’706.00 ab.  

 

Differenzbegründungen 

Personalaufwand 

Die effektiven Aufwände fallen mit rund CHF 300’000.00 tiefer aus als budgetiert. Grund sind die Vakanzen 

in den Bereichen Raumplanung und Verkehr. 

 

Sach- und übriger Betriebsaufwand 

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand fiel mit rund CHF 690’000.00 deutlich tiefer aus als geplant. Bei den 

«Dienstleistungen und Honoraren» ist ein Minderaufwand von CHF 602’000.00 zu verzeichnen. Dieser ist vor 

allem auf die Nichtrealisierung verschiedener Projekte in den Bereichen Raumplanung und Verkehr oder auf 

deren Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt zurückzuführen. Diese Minderausgaben führten gleichzei-

tig auch bei den Kantonsbeiträgen zu Mindereinnahmen in der Höhe von CHF 298’000.00. 

 

Die Ausgaben an Drittkosten für das Projekt RGSK 2025 liegen um CHF 201’837.48 über dem Budget (siehe 

dazu die Nachkreditstabelle).  
 

Bilanz 

Die Bilanzsumme und gleichzeitig auch das Finanzvermögen betragen per 31. Dezember 2024  

CHF 1’810’633.87 (Vorjahr: CHF 1’802’784.99). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 

CHF 7’848.88. 

 

Die flüssigen Mittel betrugen am 31. Dezember 2024 CHF 1’026’375.34 (Vorjahr CHF 906’564.30). Die For-

derungen beziehungsweise die aktiven Rechnungsabgrenzungen haben sich auf CHF 32’652.35 (Vorjahr 

CHF 584’972.44) gesenkt. Bei den Beträgen handelt es sich um zugesicherte und noch nicht ausbezahlte 

kantonale Subventionsbeiträge. 
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Das Fremdkapital beträgt neu CHF 365’053.51 (Vorjahr: CHF 628’708.73). Grund: bei den laufenden Ver-

bindlichkeiten von CHF 318’274.27 (Vorjahr: CHF 259’989.78) handelt es sich vorab um ausstehende 

Schlusszahlungen an Externe sowie an Mandatsnehmende der extern geführten Fachbereiche. 

 

Das Eigenkapital [Sachgruppe 29 inkl. Spezialfinanzierungen in den Bereichen Wirtschaft (CHF 113’295.23), 

Regionalpolitik (CHF 168’165.27), Verkehr (CHF 26’843.00) und neu Energie- und Klimaberatung  

(CHF 228’189.85) von insgesamt CHF 536’493.35] beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 1’445’580.36 (Vor-

jahr: CHF 1’174’076.26).  

 

Der Bilanzüberschuss (Sachgruppe 299) beläuft sich auf CHF 909’087.10 (Vorjahr: CHF 910’793.10). 

 

Antrag 

Die Geschäftsleitung  

a) beantragt der Regionalversammlung vom 24. April 2025 die Genehmigung der Jahresrechnung 2024 mit 

einem Aufwandüberschuss von CHF 1’706.00. 

b) legt der Regionalversammlung vom 24. April 2025 den Bericht des Rechnungsprüfungsorgans zur Kennt-

nisnahme vor. 



   

 

Jahresrechnung 2024 
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1. BERICHTERSTATTUNG 

1.1 Bericht 

Allgemeines 

Die Jahresrechnung 2024 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11), erstellt.  

 

Finanzierung und Bilanzüberschuss 

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM finanziert sich über Beiträge der Regionsgemeinden sowie über Beiträge des Kantons an definierten Leistungen. Der Bilanz-

überschuss (Eigenkapital ohne Spezialfinanzierung) der RKBM soll nach Abschluss der Rechnung mindestens CHF 1.00 pro Einwohner:in betragen, sodass genügend 

Liquidität für grössere Vorhaben gewährleistet ist (Einwohnerzahlen FILAG-Vollzug 2023: 415’082 Einw.). Ein zusätzlicher finanzieller Spielraum ist zudem gerechtfertigt, da 

einerseits die projektbezogenen Aufwände und Erträge in den Bereichen Raumplanung und Verkehr variieren und andererseits die Gemeindebeiträge – die sich nach dem 

finanziellen Bedarf richten – nicht zu starken Schwankungen ausgesetzt sind. 

 

Budget 

Das Budget für das Jahr 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 512’969.00 wurde von der Regionalversammlung am 14. Dezember 2023 verabschiedet. 

 

Ergebnis 

Das Ergebnis des Gesamthaushalts ist durch die Regionalversammlung zu genehmigen. 

 Erfolgsrechnung 

Ergebnis Gesamthaushalt 

Der Gesamthaushalt der RKBM schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1’706.00 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 512’969. Die Besserstellung 

gegenüber dem Budget beträgt CHF 511’263. 

 

Da die RKBM keine gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen führt, entspricht das Ergebnis «Gesamthaushalt» dem Ergebnis «Allgemeiner Haushalt». 

 

Wesentliches zur Erfolgsrechnung (Aufwand und Ertrag) 

Personalaufwand 

Der Personalaufwand ist um knapp CHF 300’000.00 tiefer ausgefallen als budgetiert (vakante Stelle im Bereich Raumplanung; Projektleiterstelle im Bereich Verkehr konnte 

erst ab 1. Juli 2024 besetzt werden). Die Personalkosten bewegen sich mit den Rückstellungen von Ferien- und Überzeitguthaben (gemäss gesetzlicher Vorgabe) unter dem 

Budget. 
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Sach- und übriger Betriebsaufwand 

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt mit rund CHF 600’000.00 unter dem Budget. Bei den Dienstleistungen und Honoraren ist ein Gesamtminderaufwand von  

CHF 500’000.00 zu verzeichnen. Diese Differenz ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Rechnungsjahr der Hauptfokus des Bereichs Raumplanung auf der 

Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5 lag. Diese Minderausgaben führten gleichzeitig auch bei den Kantonsbeiträgen (Subventionen) zu Mindereinnahmen in der Höhe von 

CHF 200’000.00.  

 

Transferaufwand 

Beim Transferaufwand (im Total von CHF 89’239.00) handelt es sich im Wesentlichen um den Beitrag von CHF 77’064.00 für das Jahr 2024 an den Verein Hauptstadtregion 

Schweiz (HSR-CH), den Beitrag von CHF 5’000.00 an die Museumsnacht, den (einmaligen) Beitrag von CHF 5’000.00 an den Verein Berner Kulturagenda, den Jahresbei-

trag der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) von CHF 1’500.00 und weitere kleinere Mitgliederbeiträge. 

 

Durchlaufende Beiträge 

Die durchlaufenden Beiträge entsprechen den budgetierten Beträgen. Es handelt sich hier um die Leistungsverträge 2024–2027 mit den Kulturinstitutionen von mindestens 

regionaler Bedeutung.  

 

Ausserordentlicher Aufwand 

Das Total setzt sich aus den Einlagen in die Spezialfinanzierungen «Teilkonferenz Wirtschaft» mit CHF 33’352.03, «Teilkonferenz Regionalpolitik» mit CHF 32’293.22 und 

«Energie- und Klimaberatung» mit CHF 228’189.85 zusammen. 

 

Interne Verrechnungen 

Die internen Verrechnungen sind mit CHF 244’495.63 erfolgsneutral (budgetiert waren CHF 245’600.00). 

 

Entgelte 

Die Entgelte (Solidaritätsbeitrag der Stadt Bern an den Mitgliederbeitrag HSR-CH der RKBM sowie Nebenkosten 2023/2024 der Untermieterin) liegen CHF 6’789.85 über 

dem budgetierten Betrag von CHF 2’300.00.  

 

Finanzertrag 

Der Finanzertrag (u. a. Mietzinseinnahmen Untermiete, Vermietung Sitzungszimmer) liegt CHF 825.80 unter dem Budget (budgetiert waren CHF 12’000.00).  
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Transferertrag 

Der Transferertrag beinhaltet die Entschädigungen und Beiträge von Kanton, Gemeinden und Dritten. Die Beiträge liegen CHF 113’834.02 unter dem Budget. Ausstehende 

Staatsbeiträge können erst bei Zwischenabrechnungen oder Projektabschluss verbucht werden. Projekte gehen in der Regel über mehrere Jahre; Verzögerungen sind eher 

die Regel als die Ausnahme. Entsprechend ungenau kann die Budgetierung erfolgen. 

 Spezialfinanzierungen (SF)  

Die RKBM führt keine gebührenfinanzierten SF, die separat abgeschlossen werden müssen. 

 

Spezialfinanzierungen mit Reglement: 

Spezialfinanzierung von Planungen zugunsten des öffentlichen Verkehrs 

Gegenüber dem Vorjahr (CHF 47’468.00) hat sich der Saldo (Konto 29008.00) um CHF 20’625.00 auf CHF 26’843.00 reduziert. 

 

Spezialfinanzierung Teilkonferenz Wirtschaft 

Gegenüber dem Vorjahr (CHF 79’943.20) hat sich der Saldo (Konto 29006.00) um CHF 33’352.03 auf CHF 113’295.23 erhöht. 

 

Spezialfinanzierung Teilkonferenz Regionalpolitik 

Gegenüber dem Vorjahr (CHF 135’872.05) hat sich der Saldo (Konto 29007.00) um CHF 32’293.22 auf CHF 168’165.27 erhöht. 

 

Spezialfinanzierung Energie- und Klimaberatung 

Diese Spezialfinanzierung wurde per 1. November 2024 eröffnet (Konto 29009.00) und beträgt CHF 228’189.85. 

 Investitionsrechnung 

Gemäss dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) dürfen Regionalkonferenzen keine Investitionsrechnung führen (fehlende Grundlage in der Direktionsverordnung 

über den Finanzhaushalt der Gemeinden, FHDV).  

 Bilanz 

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 1’810’633.87(Vorjahr: CHF 1’802’784.99). Diese Summe entspricht dem Finanzvermögen; die RKBM darf kein Ver-

waltungsvermögen führen. 

 

Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen belaufen sich auf CHF 1’026’759.44 (Vorjahr: CHF 907’553.40). Dies entspricht einer Zunahme von CHF 119’206.04. Die 

Forderungen (Konto 10141.00) haben sich auf CHF 751’222.08 (Vorjahr: CHF 12’543.00) erhöht.  
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Die aktive Rechnungsabgrenzung (Konto 10430.00) hat sich auf CHF 32’652.35 (Vorjahr: CHF 882’688.59) reduziert. Bei beiden Beträgen handelt es sich um zugesicherte 

und noch nicht ausbezahlte kantonale Subventionsbeiträge. 

Das Fremdkapital beträgt neu CHF 365’053.51 (Vorjahr: CHF 628’708.73). Bei den laufenden Verbindlichkeiten von CHF 318’274.27 (Vorjahr: CHF 259’989.78) handelt es 

sich vorab um ausstehende Schlusszahlungen an externe Auftragnehmende sowie an Mandatsnehmende der extern geführten Fachbereiche. 

 

Das Eigenkapital (Sachgruppe 29) beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 1’445’580.36 (Vorjahr: CHF 1’174’076.26). 

 

Das massgebende Eigenkapital (Bilanzüberschuss, Sachgruppe 299) beläuft sich auf CHF 909’087.01 (Vorjahr: CHF 910’793.10). 

 Nachkredite 

Total: CHF 269’544.76 

davon 

-  Kompetenz Geschäftsleitung CHF   11’346.10 

-  Kompetenz Regionalversammlung CHF 258’198.66 
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2. ECKDATEN 

2.1 Übersicht 

 

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Gesamthaushalt 90 -1’706.00 -512’969.00 113’043.23 

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt 9000/9001 -1’706.00 -512’969.00 113’043.23 

Keine gesetzliche Spezialfinanzierungen  
  

 

Nettoinvestitionen 5 ./. 6 
 

 
 

Bestand Finanzvermögen 10 1’810’633.87   1’802’784.99 

Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt 14 
 

   

Bestand Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt  
 

   

Bestand Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen  
 

   

Fremdkapital 20 365’053.51   628’708.73 

Eigenkapital 29 1’445’580.36   1’174’076.26 
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2.2 Selbstfinanzierung/Finanzierungsergebnis 

  

  
Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Ergebnis Gesamthaushalt 90 -1’706.00 -512’969.00 113’043.23 

Abschreibung Verwaltungsvermögen 33    

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 293’835.10 41’112.00 64’128.55 

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 -20’625.00 0.00 -8’500.00 

Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen 364    

Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365    

Abschreibungen Investitionsbeiträge 366    

Einlagen in das Eigenkapital 389    

Entnahmen aus dem Eigenkapital 489    

Selbstfinanzierung   271’504.10 0 168’671.78 

Nettoinvestitionen       

Investitionsausgaben 690    

Investitionseinnahmen 590    

Nettoinvestitionen   
  

 

Finanzierungsergebnis   271’504.10 0 168’671.78 
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2.3 Gestufter Erfolgsausweis 

2.3.1. Gesamter Haushalt 

 Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

 Betrieblicher Aufwand    

30 Personalaufwand 1’336’438.64 1’616’490.00 1’258’603.81 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’416’829.99 2’989’940.00 2’153’566.63 

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 294’267.55 41’112.00 64’128.55 

36 Transferaufwand 89’239.00 89’500.00 84’638.00 

37 Durchlaufende Beiträge 6’114’290.00 6’123’890.00 6’164’380.00 

 Total betrieblicher Aufwand 10'251'065.18 10'860'932.00 9’725’316.99 

 

 Betrieblicher Ertrag    

42 Entgelte 6’789.85 2’300.00 637.10 

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 20’625.00 0.00 8’500.00 

46 Transferertrag 4’095’538.98 4’209’373.00 3’653’312.72 

47 Durchlaufende Beiträge 6’114’290.00 6’123’890.00 6’164’380.00 

 Total betrieblicher Ertrag 10’237’243.83 10’335’563.00 9’826’829.82 

 

 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 13’388.9 -512’969.00 101’512.83 

34 Finanzaufwand    

44 Finanzertrag 11’682.90 12’400.00 11’530.40 

 Ergebnis aus Finanzierung -1’706.00 -512’969.00 113’043.23 

 

 Operatives Ergebnis -1’706.00 -512’969.00 113’043.23 

39 Interne Verrechnungen 244’495.63 245’600.00 149’692.78 

49 Interne Verrechnungen 244’495.63 245’600.00 149’692.78 

 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
 

 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1’706.00 -512’969.00 113’043.23 

 

2.3.2. Allgemeiner Haushalt 
Entspricht «Gesamtem Haushalt».  
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3. BILANZ 

 Bestand per 
31.12.2024 

Bestand per 
31.12.2023 

 AKTIVEN   
 Finanzvermögen   

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1’026’759.44 907’553.40 

101 Forderungen 751’555.08 12’543.00 

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 32’652.35 882’688.59 

 Total Finanzvermögen 1’810’633.87 1’802’784.99 
 

 Total Aktiven 1’810’633.87 1’802’784.99 
 

 PASSIVEN   

 Fremdkapital   

200 Laufende Verbindlichkeiten 318’274.27 259’989.78 

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0  

204 Passive Rechnungsabgrenzung 944.12 341’088.61 

205 Kurzfristige Rückstellungen 45’835.12 27’630.34 

 Total kurzfristiges Fremdkapital 365’053.51 628’708.73 
 

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten   

 Total langfristiges Fremdkapital 0.00 0.00 
 

 Eigenkapital   

290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen 536’493.35 263’283.25 

299 Bilanzüberschuss 909’087.01 910’793.01 

 Total Eigenkapital 1’445’580.36 1’174’076.26 
 

 Total Passiven 1’810’633.87 1’802’784.99 
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4. FUNKTIONEN 

4.1 Erfolgsrechnung 

 Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

0 Verwaltung Regionalkonferenz 944’807.87 1’082’691.72 1’088’900.00 1’101’024.00 956’064.98 1’091’824.85 

       
Nettoertrag 137’883.85  12’124.00  135’759.87  

       

3 Kultur 6’221’573.14 6’243’074.02 6’252’240.00 6’252’565.00 6’266’495.92 6’292’443.40 

Nettoertrag 21’500.88  325.00  25’947.48  
       

6 Verkehr und Raumordnung 2’124’389.94 1’963’299.22 2’685’780.00 2’158’3620 1’772’441.35 1’691’422.58 

Nettoaufwand  161’090.72  527’418.00  81’018.77 

       

7 Energie und Umwelt  810’933.50 810’933.50 614’321.00 614’321.00 500’315.25 532’669.90 

Nettoertrag     32’354.65  
       

8 Volkswirtschaft  393’423.91 393’423.90 467’291.00 467’291.00 379’692.27 379’692.27 

       

Total Aufwand/Ertrag 10’495’512.36 10’493’422.36 11’106’532.00 10’593’563.00 9’875’009.77 9’988’053.00 

Nettoertrag      113’043.23  
Nettoaufwand  1’706.00  512’969.00   

Total 10’495’512.36 10’495’512.36 11’106’532.00 11’106’532.00 9’988’053.00 9’988’053.00 
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4.1.1 Kommentar 

 

0 Verwaltung Regionalkonferenz Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 944’807.87 1’088’900.00 956’064.98 

Ertrag 1’082’691.72 1’101’024.00 1’091’824.85 

Nettoergebnis  137’883.85 12’124.00 135’759.87 

 

Wesentliche Abweichungen 

Tiefere Kosten als budgetiert in den Bereichen Sitzungsgelder Kommissionen, Spesen/Anlässe, Personal und Honorare externe Fachexpert:innen (CHF 70’000). 

 

 

3 Kultur Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 6’221’573.14 6’252’240.00 6’266’495.92 

Ertrag 6’243’074.02 6’252’565.00 6’292’443.40 

Nettoergebnis 21’500.88 325.00 25’947.48 

 

Wesentliche Abweichungen 

Tiefere Kosten als budgetiert in den Bereichen Personal und Honorare externe Fachexpert:innen. 
 
 
 

6 Verkehr und Raumordnung  
Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 2’124’389.94 2’685’780.00 1’772’441.35 

Ertrag 1’963’299.22 2’158’362.00 1’691’422.58 

Nettoergebnis -161’090.72 -527’418.00 81’018.77 

 

Wesentliche Abweichungen 

Durch die tieferen Personalkosten in den beiden Fachbereichen Raumplanung und Verkehr (siehe 6600.3010. und 6700.3010) ist das Nettoergebnis um rund CHF 366’000 

besser ausgefallen als budgetiert. 
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65 Verkehr und Siedlung (RGSK) Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 701’837.48 502’000.00 217’971.12 

Ertrag 701’837.48 502’000.00 217’971.12 

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00 

 

Wesentliche Abweichungen 

Für die Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5 waren CHF 502’000.00 budgetiert. Der Abgleich mit parallel laufenden Planungen, der hohe Aufwand für die 2. Vorprüfung und 

der hohe Koordinationsaufwand – um einige Gründe zu nennen – haben zur Überschreitung des Budgetkredits in der Höhe von CHF 201’837.48 geführt. 

 

66 Raumordnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 614’902.54 1’122’950.00 599’799.53 

Ertrag 466’060.72 728’621.00 574’263.65 

Nettoergebnis -148’841.82 -394’329.00 -25’535.88 

 

Wesentliche Abweichungen 
Tiefere Personalkosten als budgetiert (minus CHF 89’000); zudem lag der Fokus des Fachbereichs auf der Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5. 
 

67 Verkehr Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 807’649.92 1’060’830.00 954’670.70 

Ertrag 795’401.02 927’741.00 899’187.81 

Nettoergebnis -12’248.90 -133’089.00 -55’482.89 

 

Wesentliche Abweichungen 

Tiefere Personalkosten (minus CHF 79’000, Stellenantritt eines Mitarbeiters erst am 1. Juli 2024) als budgetiert führten ebenfalls zum besseren Ergebnis. 
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7 Energie und Umwelt Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 810’933.50 614’321.00 500’315.25 

Ertrag 810’933.50 614’321.00 532’669.90 

Nettoergebnis 0.00 0.00 32’354.65 

 

Wesentliche Abweichungen 

Per Ende Jahr wurde zum Ausgleich der Rechnung ein Betrag in der Höhe von CHF 228’189.85 als Einlage in die Spezialfinanzierung «Energie- und Klimaberatung», die 

per 1. November 2024 in Kraft getreten ist, zugewiesen.  

 

8 Volkswirtschaft  Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 393’423.91 467’291.00 379’692.57 

Ertrag 393’423.91 467’291.00 379’692.57 

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00 

 

84 Wirtschaft Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 219’621.03 219’621.00 218’372.70 

Ertrag 219’621.03 219’621.00 218’372.70 

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00 

 
Wesentliche Abweichungen 

Der Ertragsüberschuss 2024 von CHF 33’352.03 (8400) wurde der Spezialfinanzierung «Teilkonferenz Wirtschaft» zugewiesen. 

 
 

88 Regionalpolitik Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

Aufwand 173’802.88 247’670.00 161’319.57 

Ertrag 173’802.88 247’670.00 161’319.57 

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00 

 

Wesentliche Abweichungen 

Der Ertragsüberschuss 2024 von CHF 32’293.22 (8800) wurden der Spezialfinanzierung «Teilkonferenz Regionalpolitik» zugewiesen. 
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4.2 Investitionsrechnung 

 

Die RKBM führt keine Investitionsrechnung. 

  



Jahresrechnung 2024 Regionalkonferenz Bern-Mittelland 

 

17 

5. SACHGRUPPEN 

5.1 Erfolgsrechnung 

 Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Aufwand Ertrag 
 Aufwand       

30 Personalaufwand 1’336’438.64  1’616’490.00  1’258’603.81  

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’416’829.99  2’989’940.00  2’153’566.63  

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 294’267.55  41’112.00  64’128.55  

34 Finanzaufwand  108.70    54.20 

36 Transferaufwand 89’239.00  89’500.00  84’638.00  

37 Durchlaufende Beiträge 6’114’290.00  6’123’890.00  6’164’380.00  

39 Interne Verrechnungen 244’495.63  245’600.00  149’692.78  

3 Total Aufwand 10’495’128.36  11’106’532.00  9’875’009.77  

 
 Ertrag       

42 Entgelte  6’789.85  2’300.00  637.10 

44 Finanzertrag  11’574.20  12’400.00  11’530.40 

45 
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzie-
rungen 

 20’625.00  0.00  8’500.00 

46 Transferertrag  4’095’538.98  4’209’373.00  3’653’312.72 

47 Durchlaufende Beiträge  6’114’290.00  6’123’890.00  6’164’380.00 

  
49 

Interne Verrechnungen  244’495.63  245’600.00  149’692.78 

4 Total Ertrag 10’495’128.36 10’493’422.36 11’106’532.00 10’593’563.00 9’875’009.77 9’988’053.00 

 

 Abschluss       

90 Abschluss Erfolgsrechnung    512’969.00 113’043.23  

9 Abschluss Gesamthaushalt  1’706.00  512’969.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113’043.23  

 

 Total Erfolgsrechnung 10’495’128.36 10’495’128.36 11’106’532.00 11’106’532.00 9’988’053.00 9’988’053.00 
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5.2 Investitionsrechnung 

 

Die RKBM führt keine Investitionsrechnung. 
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6. GELDFLUSSRECHNUNG 
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Zunahme/(-) Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen  (204) -340'144.49   341'088.61 

(-) Abnahme/Zunahme langfristige Rückstellungen   0.00   0.00 

Zunahme/(-) Abnahme Spezialfinanzierungen im EK und Vorfinanzierungen 273'210.10   55'628.55 

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 119'206.04  -53'212.20 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit       

Zunahme/ (-) Abnahme Kontokorrente mit Dritten 0.00   0.00 

Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00   0.00 

(-) Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00   0.00 

Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00   0.00 

(-) Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00   0.00 

(-) Abnahme/Zunahme Stiftungen, Legate, Zuwendungen im FK sowie Fonds im FK 0.00   0.00 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.00  0.00 

Total Geldfluss 119'206.04   -53'212.20 

Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1.1.2024 907'553.40   960'765.60 

Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.2024 1'026'759.44   907'553.40 

Kontrollrechnung: Differenz 0.00   0.00 
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7. FINANZKENNZAHLEN 

Auf die Darstellung von Finanzkennzahlen wird verzichtet, da diese für die RKBM nicht relevant sind Es sind keine aussagekräftigen Berechnungen möglich. 

8. ANTRAG DER EXEKUTIVE 

 

Die Geschäftsleitung verabschiedet die Jahresrechnung 2024 der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. 

 

 

ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt CHF 10’495’128.36 

 Ertrag Gesamthaushalt CHF 10’493’422.36 

 Aufwandüberschuss CHF 1’706.00 

 

Keine gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen. 

 

Keine Investitionsrechnung. 

 

NACHKREDITE gemäss separater Tabelle Kompetenz GL CHF 11’346.10 

 Kompetenz RV CHF 258’198.66 

 Gesamte Nachkredite CHF 269’544.78 

 

VERÄNDERUNG EIGENKAPITAL 

Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen. 

Dadurch verändert sich der Bilanzüberschuss: Spezialfinanzierung CHF 536'493.35 

 Bilanzüberschuss CHF 909’087.01 

 Eigenkapital CHF 1’445’580.36 
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ANTRAG 
 

Der Regionalversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2024 mit Aktiven und Passiven von CHF 1’810’633.87 und einem  

Aufwandüberschuss von CHF 1’706.00 zu genehmigen. 

 

Bern, 24. April 2025 

 

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland 

 

Der Präsident: Verantwortliche Finanzen: Die Geschäftsführerin: 

 

                              

 

Michael Bürki Susanne Chavanne Giuseppina Jarrobino 
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9. BESTÄTIGUNGSBERICHT 
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10. GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG 

 

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat die Jahresrechnung 2024 am 24. April 2025 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung 

vom 14. März 2025 genehmigt. 

 

Bern, 24. April 2025 

 

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland 

 

Der Präsident: 

 Die Geschäftsführerin: 

 

  

 

 

Manfred Waibel Giuseppina Jarrobino 
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11. ANHANG 

11.1 Regelwerk 

11.1.1 Angewendetes Regelwerk 

Der Rechnungsabschluss der Regionalkonferenz Bern-Mittelland ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen gesetzlichen Grundlagen erstellt worden. 

Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) 

Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) 

Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511) 

Diese orientieren sich gemäss Art. 70 Absatz 1 GG am Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, laut Handbuch der Konferenz der 

Kantonalen Finanzdirektoren. Die kantonalen Bestimmungen weichen in einzelnen Bereichen von den Empfehlungen des HRM2 ab. Das Amt für Gemeinden und Raumord-

nung stellt eine Auflistung dieser Ausnahmen zur Verfügung unter www.be.ch/gemeinden > Rubrik Gemeindefinanzen > HRM2 > Praxishilfen. 

 

Übergeordnete Rahmenbedingungen (Gesetzliche Grundlagen): 

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft gemäss Gemeindegesetz Art. 2 Abs. 1 Bst. k. 

Weitere Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeverordnung (GV), die Verordnung über die Regionalkonferenzen (RKV) und die Verordnung über das Geschäftsreglement für 

Regionalkonferenzen (RKGV). 

 

Geschäftsreglement der Regionalkonferenz Bern-Mittelland: 

Das Geschäftsreglement der RKBM wurde von der Regionalversammlung am 25. Juni 2009 mit Inkraftsetzung per 29. Oktober 2009 erlassen. 

11.1.2 Bewertung Finanzvermögen 

Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden bei erstmali-

ger Bilanzierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. 

Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzstichtag, wobei eine systematische Neubewertung bei Liegenschaften mit Ausnahme von Baurechten alle fünf Jahre 

oder bei Änderung des amtlichen Werts, bei allen anderen Vermögenswerten jährlich erfolgt. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder 

Verlusten sofort zu berichtigen. 

Das Finanzvermögen der RKBM umfasst Flüssige Mittel, Forderungen und Guthaben und Transitorische Aktiven. Die Werte lassen sich verlässlich ermitteln; es erfolgen 

keine Neubewertungen. 

  

http://www.be.ch/gemeinden
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11.1.3 Bewertung Verwaltungsvermögen 

Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen mehrjährigen öffentlichen Nutzen hervorbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt 

werden kann. Sie werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nach der Nettomethode bilanziert und nach der definierten Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Entstehen 

der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder 

Verlusten sofort zu berichtigen. Die geltenden Anlagekategorien und Nutzungsdauern sind in Anhang 2 GV umschrieben. Die RKBM verfügt über kein Verwaltungsvermö-

gen.  

11.1.4 Aktivierungsgrenzen 

Gemäss den kantonalen Vorgaben gilt bei einem Umsatz der Erfolgsrechnung bis CHF 4 Mio. bzw. einer Bilanzsumme von CHF 6 Mio. eine Aktivierungsgrenze von  

CHF 25’000.00. Dieser Betrag wird von der RKBM bei Investitionen (Vermögenswerte mit mehrjährigem Nutzungswert) nicht erreicht.  

11.1.5 Bestehendes Verwaltungsvermögen 

Es besteht kein Verwaltungsvermögen. 
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11.2 Grundlagen der Jahresrechnung 

 

Als Grundlage für die Jahresrechnung 2024 dienten das Budget 2024 und die Vorjahresrechnung 2023.  

 

Genehmigung/Prüfung: 

 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

Geschäftsleitung 8. November 2023 17. Mai 2024 

Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungsorgan – 17. Mai 2024 

Regionalversammlung 14. Dezember 2023 27. Juni 2024 

 

11.3 Eigenkapitalnachweis 2024 

 

  Eigenkapital per 1.01.2024   Veränderungsnachweis  Eigenkapital per 31.12.2024   

      Erhöhung (+) durch:   Reduktion (-) durch:      

29 Eigenkapital 1’174’076.26 
Einlagen Spezialfinan-
zierung 

293’835.10 
Entnahme Spezialfi-
nanzierung 

 

-
20’625.00 

Eigenkapital 1’445’580.36 

290 Spezialfinanzierung 263’283.25     Spezialfinanzierung 536’493.35 

  
29006.00 SF Wirtschaft 79’943.20 

3510.00 Einlage SF  
              Wirtschaft 

33’352.03   
 

29006.00 SF Wirtschaft 113’295.23 

  
29007.00 SF Regionalpolitik 135’872.05 

3510.00 Einlage SF  
              Regionalpolitik 

32’293.22   
 

29007.00 SF Regionalpolitik 168’165.27 

  
29008.00 SF öffentl.  
                Verkehr 

47’468.00     
 4510.00 Entnahme SF       
               öffentl. Verkehr       

-
20’625.00 

29008.00 SF öffentl.  
                Verkehr 

26’843.00 

 

29009.00 SF Energie 

(ab 2024 neu) 
0.00 

3510.00 Einlage SF 
              Energie 

228’189.85  
 

29009.00 SF Energie 228’189.85 

299 
Bilanzüberschuss per 
01.01.2024 

910’793.01 Bilanzüberschuss -1’706.00   
 Bilanzüberschuss per 

31.12.2024 
909’087.01 
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11.4 Rückstellungsspiegel 2024 

 

205 Kurzfristige Rückstellungen 
  

Konto Bezeichnung Buchwert 
01.01.2024 

Veränderung Buchwert 
31.12.2024 

Kommentar 

  
    

Bildung Verwendung Auflösung 
  
  

20596.01 
Rückstellung GLAZ  
Geschäftsstelle 

25164.14 3’713.86   28’878.00 Rückstellung Ferien- und Überzeitsaldo Stab  

20596.02 
Rückstellung GLAZ  
Fachbereich Verkehr 

5’063.43 7’839.72   12’903.15 
Rückstellung Ferien- und Überzeitensaldo  
Fachbereich Verkehr 

20596.03 
Rückstellung GLAZ 
Fachbereich Raumplanung 

1’367.67 2’686.30   4’053.97 
Rückstellung Ferien- und Überzeitensaldo  
Fachbereich Raumplanung 

20596.04 
Rückstellung GLAZ 
Fachbereich Kultur 

-2’235.10   2’235.10 0 
Rückstellung Ferien- und Überzeitensaldo  
Fachbereich Kultur 

20596.05 
Rückstellung GLAZ 
Fachbereich Regionalpolitik 

-1’729.80   1’729.80 0 
Rückstellung Ferien- und Überzeitensaldo  
Fachbereich Regionalpolitik 

 

 
Total kurzfristige  
Rückstellungen 

27’630.34 14’239.88  3’964.90 45'835.12  
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11.5 Beteiligungsspiegel 

 

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung) 

Name, Sitz, Rechtsform Tätigkeitsgebiet 
Nominal-  
kapital  
(100 %) 

Eigentums- 
anteil 

Stimman-
teil Exe-
kutive 

Stimman-
teil Legis-

lative 

Wesent-
liche 
Betei-
ligte 

Buchwert 31.12.2024 
Anschaf- 
fungswert 

Wesentli-
che Betei-
ligte der 

Organisa-
tion 

Rech-
nungs-  

legungs- 
norm 

Zahlungs- 
ströme Be-
richtsjahr 

Spezifische 
Risiken 

Gemeindeeigene Unternehmen (Anstalten) gem. Art. 64 Abs. 1 Bst. b GG 

  
keine (gemäss Art. 32g Abs. 2 FHDV) 

  

Öffentlich-rechtliche Organisationen der interkommunalen Zusammenarbeit (Gemeindeverbände, Anstalten etc.) 

keine (gemäss Art. 32g Abs. 2 FHDV) 
  

Juristische Personen des Privatrechts  

Verein Hauptstadtregion 
Schweiz (HSR-CH) 

Förderung der Lebens-
qualität aller Einw. der 
Region und Verbesse-
rung der Wirtschafts-
leistung. 

  

Ge-
meinde-
gruppen 
(RKBM): 
Pro 5’000 
Einw. 
eine 
Stimme 
(56 Stim-
men 
bzw.  
15 %) 

Kanton, 
Städte, 
Ge-
mein-
den, 
Ge-
meinde-
grup-
pen 

  

keine OR Jahresbei-
trag 

Haftung 
nur Ver-
einsver-
mögen 

Schweizerischen Ar-
beitsgemeinschaft für 
Berggebiete (SAB) 

   
1’500       

Mitgliedschaften in einfachen Gesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften               
keine (gemäss Art. 32g Abs. 2 FHDV) 
  

Vertragliche Beziehungen zur Erfüllung von Gemeindeaufgaben               
keine (gemäss Art. 32g Abs. 2 FHDV) 
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11.6 Gewährleistungsspiegel 

 

Name, Sitz, Rechts-

form 

Eigentümer, wesentliche Miteigentü-

mer 

Angaben zu den gesicherten Leistun-

gen Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben 

usw. 

Zahlungsströme 

im Berichtsjahr 

2024 

Spezifische zusätzliche Angaben 

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) 

keine         

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) 

keine         

Öffentlich-rechtliche Verträge 

keine         

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing usw.) 

keine             

 

 

11.7 Anlagespiegel 

Die RKBM verfügt weder über Sachanlagen des FV noch über VV. 
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11.8 Kreditkontrolle 

11.8.1 Verpflichtungskredite 2024 

 

 

EL = Eigenleistungen 

  

Datum Organ 01.01.2024 laufend 31.12.2024 01.01.2024 laufend 31.12.2024

18.06.2020 RV HSR CH 2021-2024 298’000.00 226’815.00 77’064.00 303’879.00 0.00 5’879.00 5’879.00 0.00 RV 27.06.2024 abgerechnet

2025 79’230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79’230.00

2026-2028 182’046.90

16.12.2022 RV P65.25 RGSK 2025 2023-2025 900’000.00 217’971.12 671’056.80 889’027.92 0.00 332’003.00 332’003.00 10’972.08 GD Wünnewil (20'000)

27.06.2024 RV Verkehr Mikrozensus 2025-2027 60’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60’000.00

16.12.2021 RV P66.03
Regionaler Richtplan 

Sportanlagen
2022-2024 130’000.00 57’663.35 57’663.35 33’048.00 38’239.30 71’287.30 72’336.65

22.06.2023 RV P66.07
Landschaft und Ökologie 

2040  (vormals Teilreg. Richtpläne 

und Landschaft)

2023-2025 100’000.00 76’478.60 31’152.62 107’631.22 0.00 13’328.30 13’328.30 -7’631.22

16.12.2021 RV ADT EK Forst 100’000.00

22.06.2023 RV Erhöhung 40’000.00

27.06.2024 RV Erhöhung 30’000.00

16.12.2021 RV P66.09
Entwicklung Fokusraum 

Morillon SV
2022-2023 130’000.00 117’350.25 117’350.25 59’675.13 59’675.13 12’649.75

16.12.2021 RV P67.07 Mobilitätshubs 2022-2023 212’000.00 266’547.00 0.00 266’841.50 167’812.16 167’812.16 -54’841.50 GL 22.03.2024  RV 27.06.2024

16.12.2021 RV 80’000.00

30.06.2022 RV 80’000.00

160’000.00

16.12.2021 RV
AK Tangentiallinie und 

Busline 27 / 32
2022-2023 80’000.00 84’949.60 0.00 84’949.60 60’000.00 60’000.00 0.40 VPK Abschluss 2024, GL 2024 und RV 2024

08.09.2023 GL Nachkredit 4’950.00 0.00

17.06.2021 RV P67.17 AK Buslinien 34/36/38 2021-2022 35’000.00 82’500.00 82’500.00 61’875.00 61’874.99 20’625.01 GL 22.03.2024  RV 2024 via Spezialfinanzierung 

16.12.2021 RV P67.18 ZMB 2. Tramachse 2022.2025 485’000.00 232’165.55 101’637.70 333’803.25 174’123.98 174’123.98 151’196.75

16.12.2021 RV P67.21 AK Buslinie 40 2022-2023 50’000.00 49’999.70 0.00 50’000.00 23’452.58 23’452.58 0.00 VPK Abschluss 2024, GL 2024 und RV 2024

2023-2024 130’000.00

Nachkredit 

RV 14.12.23
30’000.00

P67.19 Veloleitbild 2023 26’000.00 15’739.20 15’739.20 0.00 11’804.40 0.00 10’260.80 verschoben auf GL zusammen mit P67.24!

RV HSR CH
Brief von Stadt Bern Überbnahme Defizit= 

jährlich!

91’445.65 91’445.65 14’737.25
GL 12.12.2024 und RV 24.04.2025

P67.15

P67.12

Kumulierte 

Ausgaben

Kumulierte 

Einnahmen

Basisnetz MIV 2022-2023 118’997.70 26’265.05

P66.08 2022-2025 77’114.23 32’627.1760’258.60 137’372.83 0.00 56’815.67

27.06.2024

Einnahmen ohne 

EL

Kumulierte 

Einnahmen Abgerechnet
SaldoKreditbeschluss

Projekt-

Nr.
Projekt Dauer Kreditsumme

Kumulierte 

Ausgaben

Ausgaben ohne 

EL

56’815.67

.

165’697.96 0.00 97’238.94 -5’697.96 Zahlungseingang 22.02.24
15.12.2022/           

neu: 23.03.2023
RV

P67.24          
Regionale Velonetzplanung  

inkl. Veloleitbild 
129’651.92 36’046.04 97’238.94

145’262.75 0.00
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Datum Organ 01.01.2023 laufend 31.12.2023 01.01.2023 laufend 31.12.2023

Projekt
Kumulierte 

Ausgaben Abgerechnet

Ausgaben ohne 

EL

Kumulierte 

Ausgaben

Kumulierte 

Einnahmen

Einnahmen ohne 

EL

Kumulierte 

Einnahmen
SaldoKreditbeschluss

Projekt-

Nr.
Dauer Kreditsumme

22.06.2023 RV P67.23

Regionales 

Angebotskonzept RAK 2027-

2030

2027-2030 150’000.00 55’215.35 92’800.60 148’015.95 41’411.51 101’690.92  1’984.05

RV 2023-2024 25’000.00

RV
Nachkredit 

RV 14.12.23
22’000.00

22.06.2023 RV P67.27
Pilotstudie Mobility On-

Demand
2023-2024 30’000.00 8’601.00 5’452.60 14’053.60 0.00 10’540.20 15’946.40

14.12.2023 RV P67.29 AK  Bus-Y bei Inselspital 2024-2025 172’000.00 0.00 113’812.40 107’825.54 58’187.60

21.06.2018 RV P84.01
WRB-Monitoring  (exkl. 

MWST)
2018-2022 33’000.00 33’000.00 0.00 33’000.00 0 0 0 0.00 GL 22.03.2024 RV 27.06.2024

0.00 0.00 9’835.00 GL 01.11.2024 und RV 12.12.202422.06.2023 P67.26
Studie zur Erschliessung der 

reg.Erholungsschwerpunkte
33’300.30 3’864.70 37’165.00 0.00
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11.8.2 Nachkredite 2024 

 

 

Konto Bezeichnung Rechnung  2024 Budget 2024 Überschreitung Gebunden Kompetenz GL Kompetenz RV Datum
nach Revision 01.03.2025                                            

TEXT

0130-0220

0140.3001.00
Vergütung Behörden 

u.Kommissionen 
6’360.00 5’000.00 1’360.00 1’360.00 24.01.2025 mehr ausserordentliche Sitzungen

0150.3000.00
Vergütung Behörden 

u.Kommissionen 
25’800.00 24’800.00 1’000.00 1’000.00 24.01.2025

0220.3055.00
AG-Beiräge an 

Krankentaggeldversicherung
3’070.95 2’500.00 570.95 570.95 24.01.2025

0220.3103.00
Fachliteratur, Zeitschriften, 

Zeitungen
1’690.05 1’400.00 290.05 290.05 24.01.2025 BZ plus 2 zusätzliche on-line-Abo 

0220.3118.00 Software Lizenzen 27’318.15 26’000.00 1’318.15 1’318.15 24.01.2025 zu tief budgetiert

0220.3120.00 Ver- und Entsorgung 16’519.80 15’750.00 769.80 769.80 24.01.2025 ink l. NK-Abrg Wincasa 2023  und 2024

0220.3134.00 Betriebsversicherung 1’774.35 1’600.00 174.35 174.35 24.01.2025
Zusatzversicherung Cyber-Schutz ab 

Oktober 2024

0220.3160.00 Miete Liegenschaft 84’276.00 84’000.00 276.00 276.00 24.01.2025

3200

3200.3052.00 AG-Beiräge an Pensionskasse 5’894.40 5’800.00 94.40 94.40 24.01.2025

3200.3055.00
AG-Beiräge an 

Krankentaggeldversicherung
562.33 510.00 52.33 52.33 24.01.2025

6500

6500.3132.00 Honorare externe Fachexperten 701’837.48 500’000.00 201’837.48 201’837.48 201’837.48 24.04.2025
intensive Phase der Erarbeitung 

RGSK

6600

6600.3091.00 Personalwerbung 5’359.72 5’000.00 359.72 359.72 24.01.2025 Projek tleiter:in Raumplanung 

6600.3990.04 Int. Verr. Raumpl an RGSK 2025 74’807.80 63’500.00 11’307.80 11’307.80 11’307.80 24.04.2025
Interne Verrechnung Anteil 

Raumplanung

6700

6700.3090.00
Aus- und Weiterbildung des 

Personals
11’223.30 8’800.00 2’423.30 2’423.30 06.02.2024

Weiterbildung T.Krebs N/W 

Fachhochschule BRI 6.2.24

6700.3990.04 Int. Verr. Verkehr an RGSK 2025 74’807.83 63’500.00 11’307.83 11’307.83 11’307.83 24.04.2025 Interne Verrechnung Anteil Verkehr

7160/7170

7170.3132.00 Externe Honorare Fachexperten 32’597.55 0.00 32’597.55 32’597.55 32’597.55 24.04.2025

7170.3170.00 Workshop, Spesen, Allgemein 1’148.00 0.00 1’148.00 1’148.00 24.04.2025

8800 Regionalpolitik

8800.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 91’492.85 90’500.00 992.85 992.85 24.01.2025
Auflösung GLAZ-Rückstellung (nach 

Revision 1.3.25)

8800.3050.00 AG-Beiräge anAHV/IV/EO/ALV 5’820.90 5’800.00 20.90 20.90 24.01.2025

8800.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 9’868.80 8’700.00 1’168.80 1’168.80 21.01.2025
Erhöhung  Altersgrenze bei Budget nicht 

beachtet

8800.3102.00 Drucksachen und Publikationen 1’474.50 1’000.00 474.50 474.50 24.01.2025
Druckkosten für neuer Flyer " Regional-

politik " & Visitenkarten

Total 1’183’704.76 914’160.00 269’544.76 257’050.66 11’346.10 258’198.66

Energieberatung

Verwaltung

Raumplanung

Verkehr

Kultur

RGSK

neue Konten Dekarbonisierung
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12. DETAILS ZUR JAHRESRECHNUNG 

12.1 Bilanz 2024 
 

 

    Bestand 1.1. Zuwachs Abgang Bestand 31.12. 

 1 Aktiven  1’802’784.99 11’200’100.43 11’192’251.55 1’810’633.87 
      

10 10 Finanzvermögen  1’802’784.99 11’200’100.43 11’192’251.55 1’810’633.87 

100 100 Flüssige Mittel 907’553.40 10’427’961.20 10’308’755.16 1’026’759.44 

1000 1000 Kasse  989.10  605.00 384.10 

10000.00 Kasse 989.10  605.00 384.10 

1002 1002 Bank  906’564.30 10’427’961.20 10’308’150.16 1’026’375.34 

10020.00 Bankkonto Valiant 676’673.20 4’346’554.65 4’190’685.01 832’542.84 

10022.00 Bankkonto Valiant Kultur 229’882.00 6’081’406.55 6’117’465.15 193’823.40 

10023.00 Bankkonto Valiant Cash Deposito 9.10   9.10 

101 101 Forderungen  12’543.00 739’486.88 807.80 751’222.08 

1010 1010 Forderungen aus Leistungen Dritten 120.00 687.80 807.80  

10100.00 Debitoren, diverse 120.00 687.80 807.80  

1014 1014 Transferforderungen   738’799.08  738’799.08 

10141.00 Forderungen an Kanton  738’799.08  738’799.08 

1019 1019 Übrige Forderungen 12’423.00   12’423.00 

10190.00 Mietkautionskonto 12’423.00   12’423.00 

104 104 Aktive Rechnungsabgrenzung  882’688.59 32’652.35 882’688.59 32’652.35 

1041 1041 Sach- und übr. Betriebsaufwand 29’348.55  29’348.55  

10410.00 TA Betriebsaufwand 29’348.55  29’348.55  

1043 1043 Transfer der Erfolgsrechnung 853’340.04 32’652.35 853’340.04 32’652.35 

10430.00 TA Beiträge Gemeinden, Kanton 853’340.04 32’652.35 853’340.04 32’652.35 

 
 
 
 
 
 
 

    Bestand 1.1. Zuwachs Abgang Bestand 31.12. 
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 2 Passiven  1’802’784.99 1’141’940.88 1’134’092.00 1’810’633.87 
      

20 20 Fremdkapital  628’708.73 735’062.55 998’717.77 365’053.51 

200 200 Laufend Verbindlichkeiten  259’989.78 715’913.67 657’629.18 318’274.27 

2000 2000 Lauf. Verbindl. Leistungen von Dritten  615’765.91 595’260.58 20’505.33 

20000.00 Kreditoren  229’833.06 209’327.73 20’505.33 

20001.01 Kreditoren AHV/ALV/EO  184’362.60 184’362.60  

20001.02 Kreditoren PK  175’005.35 175’005.35  

20001.03 Kreditoren UVG/KTG  26’564.90 26’564.90  

2001 2001 Kontokorrent mit Dritten  259’989.78 100’147.76 62’368.60 297’768.94 

20011.00 Kontokorrent mit Gemeinden 36’088.60  36’088.60  

20012.00 Kontokorrent Familienausgleichskasse  26’280.00 26’280.00  

20013.00 Zweckgebundene Reserve Regionalpolitik  223’901.18 73’867.76  297’768.94 

204 204 Passiv Rechnungsabgrenzung  341’088.61 944.10 341’088.59 944.12 

20410.00 Transitorische Passiven Betriebsaufwand 341’088.61 944.10 341’088.59 944.12 

205 205 Kurzfristige Rückstellungen 27’630.34 18’204.78  45’835.12 

2059 Rückstellungen GLAZ/Ferien  27’630.34 18’204.78  45’835.12 

20596.01 Rückstellung Geschäftsstelle 25’164.14 3’713.86  28’878.00 

20596.02 Rückstellung Verkehr 5’063.43 7’839.72  12’903.15 

20596.03 Rückstellung Raumplanung 1'367.67 2'686.30  4'053.97 

20596.04 Rückstellung Kultur Personal -2’235.10 2’235.10   
20596.05 Rückstellung Reg-Politik Personal -1’729.80 1’729.80   
      

29 29 Eigenkapital  1’174’076.26 406’878.33 135’374.23 1’445’580.36 

290 
290 Verpfl. bzw. Vorsch. gegen über Spezialfinanzierun-
gen 263’283.25 293’835.10 20’625.00 536’493.35 

29006.00 Spezialfinanzierung Wirtschaft 79’943.20 33’352.03  113’295.23 

29007.00 Spezialfinanzierung Regionalpolitik 135’872.05 32’293.22  168’165.27 

29008.00 Spezialfinanzierung öffentlicher Verkehr 47’468.00  20’625.00 26’843.00 

29009.00 Spezialfinanzierung Energie  228’189.85  228’189.85 

299 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 910’793.01 113’043.23 114’749.23 909’087.01 

29900.00 Jahresergebnis 113’043.23  114’749.23 -1’706.00 

2999 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 797’749.78 113’043.23  910’793.01 

29990.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 797’749.78 113’043.23   910’793.01 
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12.2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 

 

Auszug aus Finanzbuchhaltung-Software Sage 

    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

3 Aufwand  10’495’128.36 108.70 11’106’532.00   9’875’009.77 54.20 

                

30 Personalaufwand  1’336’438.64   1’616’490.00   1’258’603.81   

300 Behörden und Kommissionen  107’120.00   126’400.00   102’200.00   

3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom-
missionen 

95’680.00   117’400.00   94’200.00   

3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 11’440.00   9’000.00   8’000.00   

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 996’380.83   1’175’000.00   931’503.70   

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 996’380.83   1’175’000.00   931’503.70   

305 Arbeitgeberbeiträge  206’825.65   269’090.00   205’178.90   

3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65’077.00   84’140.00   65’283.05   

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 105’003.90   135’500.00   101’963.85   

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13’397.34   20’250.00   14’140.05   

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16’113.15   21’630.00   16’336.40   

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7’234.26   7’570.00   7’455.55   

309 Übriger Personalaufwand  26’112.16   46’000.00   19’721.21   

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 13’058.05   18’000.00   3’840.70   

3091 Personalwerbung  7’716.30   16’000.00   7’081.90   

3099 Übriger Personalaufwand  5’337.81   12’000.00   8’798.61   

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’416’829.99   2’989’940.00   2’153’566.63   

310 Material- und Warenaufwand  12’370.96   26’850.00   15’070.70   

3100 Büromaterial  1’076.71   3’500.00   1’823.65   

3102 Drucksachen, Publikationen  8’126.12   18’000.00   9’962.30   

3103 Fachliteratur, Zeitschriften  2’720.10   4’350.00   2’864.50   

3109 Übriger Material- und Warenaufwand 448.03   1’000.00   420.25   

                

311 Nicht aktivierbare Anlagen  39’868.65   42’500.00   24’947.20   

3110 Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar 4’032.20   6’000.00   669.40   

3113 Hardware  8’518.30   10’500.00   224.45   

3118 Immaterielle Anlagen  27’318.15   26’000.00   24’053.35   

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 16’519.80   15’750.00   39’776.85   

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 16’519.80   15’750.00   39’776.85   
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313 Dienstleistungen und Honorare  2’231’806.31   2’755’790.00   1’955’113.12   

    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

3130 Dienstleistungen Dritter  11’652.83   11’700.00   12’277.83   

3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten 2’192’594.55   2’714’490.00   1’930’054.19   

3133 Informatiknutzungsaufwand  25’784.58   28’000.00   11’364.20   

3134 Sachversicherungsprämien  1’774.35   1’600.00   1’416.90   

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 118.90   1’000.00   665.60   

3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar 118.90   1’000.00   665.60   

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren 87’800.85   88’050.00   87’394.45   

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 84’276.00   84’000.00   83’952.00   

3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’524.85   4’050.00   3’442.45   

317 Spesenentschädigungen  28’344.52   60’000.00   30’598.71   

3170 Reisekosten und Spesen, Anlässe 28’344.52   60’000.00   30’598.71   

34 Finanzaufwand    108.70       54.20 

340 Zinsaufwand    108.70       54.20 

3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten   108.70       54.20 

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 293’835.10   41’112.00   64’128.55   

351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 293’835.10   41’112.00   64’128.55   

3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 293’835.10   41’112.00   64’128.55   

                

36 Transferaufwand  89’239.00   89’500.00   84’638.00   

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 89’239.00   89’500.00   84’638.00   

3636 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 89’239.00   89’500.00   84’638.00   

37 Durchlaufende Beiträge  6’114’290.00   6’123’890.00   6’164’380.00   

370 Durchlaufende Beiträge  6’114’290.00   6’123’890.00   6’164’380.00   

3706 Durchlaufende Beiträge an private Org. ohne EZ 6’114’290.00   6’123’890.00   6’164’380.00   

39 Interne Verrechnungen  244’495.63   245’600.00   149’692.78   

399 Übrige interne Verrechnungen  244’495.63   245’600.00   149’692.78   

3990 Übrige interne Verrechnungen  244’495.63   245’600.00   149’692.78   

                

4 Ertrag    10’493’313.66   10’593’563.00   9’987’998.80 

42 Entgelte    6’789.85   2’300.00   637.10 

426 Rückerstattungen    6’789.85   2’300.00   637.10 

4260 Rückerstattungen Dritter    6’789.85   2’300.00   637.10 

44 Finanzertrag    11’574.20   12’400.00   11’476.20 

440 Zinsertrag    125.00       62.50 

4400 Zinsen flüssige Mittel    125.00       62.50 
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    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

        

448 Erträge von gemieteten Liegenschaften   11’449.20   12’400.00   11’413.70 

4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften   11’449.20   12’400.00   11’413.70 

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   20’625.00       8’500.00 

451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzier. im EK   20’625.00       8’500.00 

4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK   20’625.00       8’500.00 

46 Transferertrag    4’095’538.98   4’209’373.00   3’653’312.72 

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten   4’094’767.83   4’208’373.00   3’652’550.57 

4631 Beiträge vom Kanton    2’031’736.93   2’183’296.00   1’654’300.93 

4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden   1’999’244.90   1’979’077.00   1’988’881.80 

4633 Beiträge Dritte    63’786.00   46’000.00   9’367.84 

469 Verschiedener Transferertrag    771.15   1’000.00   762.15 

4699 Rückverteilungen    771.15   1’000.00   762.15 

47 Durchlaufende Beiträge    6’114’290.00   6’123’890.00   6’164’380.00 

4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden 

  6’114’290.00   6’123’890.00   6’164’380.00 

49 Interne Verrechnungen    244’495.63   245’600.00   149’692.78 

4990 Übrige interne Verrechnungen    244’495.63   245’600.00   149’692.78 

                

9 Abschlusskonten            -113’043.23 

90 Abschluss Erfolgsrechnung            -113’043.23 

9990.9000. Ertragsüberschuss           -113’043.23  
Total Aufwand/Ertrag 10’495’128.36 10’493’422.36 11’106’532.00 10’593’563.00 9’875’009.77 9’875’009.77  
Aufwandüberschuss 

 
1’706.00 

 
512’969.00 

  

 
TOTAL 10’495’128.36 10’495’128.36 11’106’532.00 11’106’532.00 9’875’009.77 9’875’009.77 
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12.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen 
 

Auszug aus Finanzbuchhaltung-Software Sage 

    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

                
0 0 Verwaltung Regionalkonferenz 944’807.87 1’082’691.72 1’088’900.00 1’101’024.00 956’064.98 1’091’824.85 

  Nettoertrag Verwaltung Regionalkonferenz 137’883.85   12’124.00   135’759.87   

                

01 01 Organe Regionalkonferenz  136’026.70 69’880.00 172’100.00 93’600.00 131’799.75 70’200.00 

013 013 Regionalversammlung  10’799.65   14’300.00   13’569.65   

3000.00 Sitzungsgelder 4’000.00   4’000.00   4’200.00   

3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV     300.00       

3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’424.85   5’000.00   5’980.60   

3170.00 Spesen, Anlässe 3’374.80   5’000.00   3’389.05   

                

014 014 Kommissionen  77’819.55 69’880.00 99’600.00 93’600.00 75’978.00 70’200.00 

3000.00 Sitzungsgelder 69’880.00   88’600.00   70’200.00   

3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 6’360.00   5’000.00   4’880.00   

3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 1’579.55   6’000.00   898.00   

4990.02 Interne Verrechnung Kommissionen   69’880.00   93’600.00   70’200.00 

                

015 015 Geschäftsleitung  47’407.50   58’200.00   42’252.10   

3000.00 Sitzungsgelder 21’800.00   24’800.00   19’800.00   

3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 5’080.00   4’000.00   3’120.00   

3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 331.90   400.00   453.00   

3132.00 Honorare externe Fachexperten 18’987.75   25’000.00   17’210.70   

3170.00 Spesen, Anlässe 1’207.85   4’000.00   1’668.40   

                

                

                

02 02 Geschäftsstelle  808’781.17 1’012’811.72 916’800.00 1’007’424.00 824’265.23 1’021’624.85 
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  Nettoertrag Geschäftsstelle  204’030.55   90’624.00   197’359.62   

    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
        

022 022 Geschäftsstelle  808’781.17 1’012’811.72 916’800.00 1’007’424.00 824’265.23 1’021’624.85 

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 404’087.16   412’000.00   379’553.89   

3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 25’703.85   27’000.00   24’405.05   

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 52’931.20   53’000.00   50’738.50   

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’022.73   7’000.00   5’412.05   

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6’868.40   7’400.00   6’454.70   

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3’070.95   2’500.00   2’929.55   

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 530.00   6’000.00   1’199.00   

3091.00 Personalwerbung 2’356.58   4’000.00   215.40   

3099.00 Übriger Personalaufwand 5’337.81   12’000.00   8’798.61   

3100.00 Büromaterial 1’076.71   3’500.00   1’823.65   

3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’226.77   6’000.00   2’136.15   

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen 1’690.05   1’400.00   1’170.50   

3109.00 Übriger Materialaufwand 448.03   1’000.00   420.25   

3110.00 Büromöbel und -geräte 4’032.20   6’000.00   669.40   

3113.00 Hardware 8’518.30   10’500.00   224.45   

3118.00 Software, Lizenzen 27’318.15   26’000.00   24’053.35   

3120.00 Ver- und Entsorgung 16’519.80   15’750.00   39’776.85   

3130.00 DL Dienstleistung Dritter 11’573.58   11’600.00   12’191.58   

3132.00 Honorare externe Fachexperten 25’061.75   95’000.00   74’450.30   

3133.00 Informatikaufwand Support 25’784.58   28’000.00   11’364.20   

3134.00 Betriebshaftpflicht/Cyberschutz 1’774.35   1’600.00   1’416.90   

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 118.90   1’000.00   665.60   

3160.00 Miete Liegenschaft 84’276.00   84’000.00   83’952.00   

3161.00 Miete, Benützungskosten Geräte 3’524.85   4’050.00   3’442.45   

3170.00 Spesen, Anlässe 10’589.47   13’000.00   9’062.85   

3636.00 Beiträge an private Organisationen 77’339.00   77’500.00   77’738.00   

4260.00 Rückerstattungen Dritter   6’789.85   2’300.00   637.10 

4400.00 Zinsen Flüssige Mittel   125.00       62.50 

4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften   11’449.20   12’400.00   11’413.70 
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4631.00 Beiträge Kanton   351’784.80   350’000.00   350’065.35 

    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
        

4632.00 Beiträge Gemeinden   616’891.72   616’724.00   613’684.05 

4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe   771.15   1’000.00   762.15 

4990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen   25’000.00   25’000.00   45’000.00 

                

3 3 Kultur   6’221’573.14 6’243’074.02 6’252’240.00 6’252’565.00 6’266’495.92 6’292’443.40 

  Nettoertrag Fachbereich Kultur 21’500.88   325.00   25’947.48   

32 32 Kulturförderung  6’221’573.14 6’243’074.02 6’252’240.00 6’252’565.00 6’266’495.92 6’292’443.40 

320 320 Koordination/Administration  6’221’573.14 6’243’074.02 6’252’240.00 6’252’565.00 6’266’495.92 6’292’443.40 

3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 68’759.90   72’500.00   65’964.12   

3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 4’313.90   4’640.00   4’501.90   

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 5’894.40   5’800.00   5’584.80   

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 992.03   1’250.00   1’029.25   

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’064.50   1’350.00   1’125.20   

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 562.33   510.00   574.95   

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 255.00   1’500.00   390.00   

3091.00 Personalwerbung     1’000.00       

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 99.00   200.00   99.00   

3130.00 DL Dienstleistung Dritter 79.25   100.00   86.25   

3132.00 Honorare externe Fachexperten 1’816.08   6’000.00       

3170.00 Spesen, Anlässe 646.75   5’000.00   4’960.45   

3636.00 Beiträge an private Organisationen 10’000.00   10’000.00   5’000.00   

3706.00 Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen 6’114’290.00   6’123’890.00   6’164’380.00   

3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen 12’800.00   18’500.00   12’800.00   

4400.00 Zinsen Flüssige Mittel   108.70       54.20 

4632.00 Beiträge Gemeinden   128’675.32   128’675.00   128’009.20 

4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden   6’114’290.00   6’123’890.00   6’164’380.00 
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    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
        

6 6 Verkehr und Raumordnung 2’124’389.94 1’963’299.22 2’685’780.00 2’158’362.00 1’772’441.35 1’691’422.58 

  Aufwandüberschuss Verkehr und Raumordnung Total   161’090.72   527’418.00   81’018.77 

                

65 65 Verkehr und Siedlung  701’837.48 701’837.48 502’000.00 502’000.00 217’971.12 217’971.12 

650 650 Koordination/Administration 701’837.48 701’837.48 502’000.00 502’000.00 217’971.12 217’971.12 

3102.00 Drucksachen, Publikationen     1’000.00       

3132.00 Honorare externe Fachexperten 701’822.48   500’000.00   217’971.12   

3170.00 Spesen, Anlässe 15.00   1’000.00       

4631.00 Beiträge Kanton   532’221.85   375’000.00   163’478.34 

4632.00 Beiträge Gemeinden   20’000.00       20’000.00 

4990.04 Interne Verrechnung von GD-Beiträgen an RGSK 2025   149’615.63   127’000.00   34’492.78 

                

66 66 Raumordnung  614’902.54 466’060.72 1’122’950.00 728’621.00 599’799.53 574’263.65 

  Aufwandüberschuss Fachbereich Raumordnung   148’841.82   394’329.00 -25’535.88   

660 660 Koordination/Administration 398’617.44 361’121.05 528’950.00 361’121.00 347’232.02 359’251.55 

3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 245’941.05   335’000.00   280’636.04   

3010.09 Taggeld von Kranken- und UVG; Mutter- u. Vaterschaft         -34’091.00   

3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 15’766.90   22’000.00   18’564.30   

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 24’137.40   35’000.00   23’565.30   

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’444.46   5’500.00   4’033.40   

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3’891.95   6’250.00   4’641.20   

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’876.31   2’400.00   2’090.30   

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 871.75   4’500.00   1’740.00   

3091.00 Personalwerbung 5’359.72   5’000.00   1’853.20   

3102.00 Drucksachen, Publikationen     1’000.00   77.75   

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 739.20   2’000.00   1’403.25   

3132.00 Honorare externe Fachexperten 2’282.85   20’000.00   5’695.53   

3170.00 Spesen, Anlässe 1’898.05   3’000.00   1’776.36   

3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen 17’600.00   23’800.00   18’000.00   

3990.04 Interne Verrechnung von FB Raumpl. an RGSK 2025 74’807.80   63’500.00   17’246.39   



Jahresrechnung 2024 

43 

    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
4632.00 Beiträge Gemeinden   361’121.05   361’121.00   359’251.55 

                

663 663 Planung / Entwicklung Regional 216’285.10 104’939.67 594’000.00 367’500.00 252’567.51 215’012.10 

3102.00 Drucksachen, Publikationen     2’000.00   1’506.70   

3132.00 Honorare externe Fachexperten 214’311.10   580’000.00   245’384.41   

3170.00 Spesen, Anlässe betreffend Projekte 1’974.00   12’000.00   5’676.40   

4631.00 Beiträge Kanton   104’939.67   367’500.00   210’012.10 

4633.00 Beiträge Dritte           5’000.00 

                

67 67 Verkehr  807’649.92 795’401.02 1’060’830.00 927’741.00 954’670.70 899’187.81 

  Aufwandüberschuss Fachbereich Verkehr   12’248.90   133’089.00   55’482.89 

670 670 Koordination/Administration 344’951.48 460’740.65 449’330.00 460’741.00 251’032.90 458’355.60 

3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 186’099.87   265’000.00   157’416.28   

3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 11’560.00   18’000.00   10’863.10   

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 12’172.10   33’000.00   13’660.25   

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’634.34   5’000.00   2’406.60   

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2’851.90   5’000.00   2’715.90   

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’001.19   1’530.00   1’166.90   

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11’223.30   4’500.00   461.70   

3091.00 Personalwerbung     5’000.00   5’013.30   

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 191.85   500.00   191.75   

3132.00 Honorare externe Fachexperten 19’950.00   20’000.00   17’449.83   

3170.00 Spesen, Anlässe 3’579.10   4’000.00   2’240.90   

3636.00 Beiträge an private Organisationen 400.00   500.00   400.00   

3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen 18’480.00   23’800.00   19’800.00   

3990.04 Interne Verrechnung von FB Verkehr an RGSK 2025 74’807.83   63’500.00   17’246.39   

4632.00 Beiträge Gemeinden   460’740.65   460’741.00   458’355.60 
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    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
        

673 673 Planung / Entwicklung Regional 438’198.44 334’660.37 587’000.00 467’000.00 690’161.20 426’864.88 

        

3102.00 Drucksachen, Publikationen     2’000.00   261.10   

3132.00 Honorare externe Fachexperten 437’193.64   580’000.00   689’511.70   

3170.00 Spesen, Anlässe betr. Projekte 1’004.80   5’000.00   388.40   

4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK   20’625.00         

4631.00 Beiträge Kanton   314’035.37   421’000.00   422’497.04 

4633.00 Beiträge Dritte        46’000.00   4’367.84 

                

674 674 Planung / Entwicklung Teilregional 24’500.00   24’500.00   13’476.60 13’967.33 

3132.00 Honorare externe Fachexperten 24’500.00   24’500.00   13’476.60   

4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK           8’500.00 

4631.00 Beiträge Kanton           5’467.33 

                

7 7 Energie und Umwelt  810’933.50 810’933.50 614’321.00 614’321.00 500’315.25 532’669.90 

  Nettoaufwand Fachbereich Energie und Umwelt         32’354.65   

71 71 Energie  810’933.50 810’933.50 614’321.00 614’321.00 500’315.25 532’669.90 

716 716 Energieberatung  810’933.50 810’933.50 614’321.00 614’321.00 500’315.25 532’669.90 

3132.00 Honorare externe Fachexperten 528’998.10   594’321.00   479’609.65   

3170.00 Spesen / Anlässe         705.60   

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen des EK 228’189.85           

3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20’000.00   20’000.00   20’000.00   

4631.00 Beiträge Kanton   622’623.00   489’796.00   408’790.00 

4632.00 Beiträge Gemeinden   124’524.50   124’525.00   123’879.90 

4633.00 Beiträge Dritte             
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    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
        

7170 7170 Energieberatung/Dekarbonisierung 33’745.55 63’786.00         

3132.00 Honorare externe Fachexperten 32’597.55           

3170.00 Workshop Spesen, Allgemein 1’148.00           

4633.00 Beiträge Dritte (EWB, GVB) Sponsoring   63’786.00         

                

8 8 Volkswirtschaft  393’423.91 393’423.90 467’291.00 467’291.00 379’692.27 379’692.27 

                

84 84 Wirtschaftspolitik  219’621.03 219’621.03 219’621.00 219’621.00 218’372.70 218’372.70 

840 840 Koordination/Administration 219’621.03 219’621.03 219’621.00 219’621.00 218’372.70 218’372.70 

3132.00 Honorare externe Fachexperten 169’669.00   169’669.00   155’042.70   

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 33’352.03   29’452.00   28’130.00   

3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5’000.00   5’000.00   25’000.00   

3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen 11’600.00   15’500.00   10’200.00   

4632.00 Beiträge Gemeinden   219’621.03   219’621.00   218’372.70 

                

88 88 Regionalpolitik  173’802.88 173’802.87 247’670.00 247’670.00 161’319.57 161’319.57 

880 880 Koordination/Administration 173’802.88 173’802.87 247’670.00 247’670.00 161’319.57 161’319.57 

3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 91’492.85   90’500.00   82’024.37   

3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 5’820.90   5’800.00   5’597.70   

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 9’868.80   8’700.00   8’415.00   

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’303.78   1’500.00   1’258.75   

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’436.40   1’630.00   1’399.40   

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 723.48   630.00   693.85   

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 178.00   1’500.00   50.00   

3091.00 Personalwerbung     1’000.00       

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’474.50   1’000.00       

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften     250.00       

3132.00 Honorare externe Fachexperten 15’404.25   100’000.00   14’251.65   
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    Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
        

3170.00 Spesen, Anlässe 2’906.70   10’000.00   730.30   

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 32’293.22   11’660.00   35’998.55   

3636.00 Beiträge an private Organisationen 1’500.00   1’500.00   1’500.00   

3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen 9’400.00   12’000.00   9’400.00   

4631.00 Beiträge Kanton   106’132.24   180’000.00   93’990.77 

4632.00 Beiträge Gemeinden   67’670.63   67’670.00   67’328.80 

                

9 Finanzen und Steuern            -113’043.23 

99 Nicht aufgeteilte Posten            -113’043.23 

9000.00 Ertragsüberschuss          -113’043.23 

  Total Aufwand/Ertrag 10’495’128.36 10’493’422.36 11’106’532.00 10’593’563.00 9’875’009.77 9’875’009.77 

  Aufwandüberschuss/Ergebnis 2024   1’706.00   512’969.00     

  TOTAL 10’495’128.36 10’495’128.36 11’106’532.00 11’106’532.00 9’875’009.77 9’875’009.77 

 

 

 

18.03.2025/sc  
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Traktandum Nr. 4 

Gremium Datum 

Regionalversammlung (RV) 24. April 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Datenschutzaufsichtsstelle, Bericht 2024 Kenntnisnahme  

 

Beilagen 

► Bericht der Datenschutzaufsichtsstelle (T + R) 

 

Sachverhalt 

Das Kontrollorgan ist Aufsichtsstelle für den Datenschutz im Sinne der Datenschutzgesetzgebung und hat 

der Regionalversammlung jährlich Bericht zu erstatten (Art. 43a Geschäftsreglement RKBM). 

 

 

Antrag 

Die Geschäftsleitung legt der Regionalversammlung vom 24. April 2025 den Bericht der Datenschutzauf-

sichtsstelle für das Jahr 2024 zur Kenntnisnahme vor. 
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Traktandum Nr. 5 

Gremium Datum 

Regionalversammlung (RV) 24. April 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Ersatzwahlen Amtsperiode 2022–2025, Empfehlungen 

Wahlausschuss:  

a) Bestätigungswahlen Sektor Bern (Geschäfts- 

leitung, Raumplanung, Verkehr, Kultur und Wirt-

schaft) 

b) Geschäftsleitung, Sektor Ost 

c) Geschäftsleitung, weitere Vertretung 

d) Kommission Raumplanung, Präsidium 

e) Kommission Raumplanung, Sektor Süd 

f) Kommission Raumplanung, weitere Vertretung  

(2 Sitze) 

g) Kommission Regionalpolitik 

Wahlen 

 

 

Beilage 

► Übersicht Kandidaturen 

 

Sachverhalt 

 

Die Beilage gibt eine Übersicht über die Qualifikationen der Kandidierenden. Die Ergebnisse sind in der  

folgenden Tabelle zusammengefasst: 

Kommission/Organ Rücktritt Kandidaturen 

Geschäftsleitung, Sektorvertretung 

Ost 

Marco Rupp René Bergmann, GP Bolligen 

Geschäftsleitung, weitere Vertre-

tung 

Sibylle Schwegler-Messerli Dominique-Bert Bösiger, GP Matt-

stetten 

Thomas Stauffer, GP Ittigen 

Kommission Raumplanung, Präsi-

dium 

Jörg Zumstein Stefan Meier, GP Moosseedorf 

Kommission Raumplanung, Sektor-

vertretung Süd 

Christine Scheidegger Markus Giger, GR Thurnen 

 

Kommission Raumplanung, weitere 

Vertretung (2 Sitze) 

Philipp Roth 

Jörg Zumstein 

Jan Köbeli, GP Muri b. Bern 

Thomas Stauffer, GP Ittigen 

Nadia Lützelschwab, GP Vechigen 

Kommission Regionalpolitik Claudia Jaussi Inäbnit Patrick Lehmann, GR Toffen 

 

Für den Sitz «Geschäftsleitung, weitere Vertretung» unterstützt der Wahlausschuss die Kandidatur von Matt-

stetten, da Mattstetten bezüglich Gemeindetyp die aktuelle Zusammensetzung der GL besser ergänzt. 
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Antrag 

 

Die Geschäftsleitung empfiehlt der Regionalversammlung vom 24. April 2025 folgende Kandidaturen zur 

Wahl:  

 Bestätigungswahlen Sektor Bern: Marieke Kruit für die Geschäftsleitung sowie die Kommissionen  

Raumplanung, Kultur und Wirtschaft; Matthias Aebischer für die Kommission Verkehr  

 Geschäftsleitung, Sektor Ost: René Bergmann, Bolligen 

 Geschäftsleitung, weitere Vertretung: Dominique-Bert Bösiger, Mattstetten 

 Kommission Raumplanung, Präsidium: Stefan Meier, Moosseedorf 

 Kommission Raumplanung, Sektor Süd: Markus Giger, Thurnen  

 Kommission Raumplanung, weitere Vertretung (2 Sitze): Jan Köbeli, Muri b. Bern; Thomas Stauffer,  

Ittigen; Nadia Lützelschwab, Vechigen 

 Kommission Regionalpolitik: Patrick Lehmann, Toffen 

 

Die Amtsdauer beginnt mit der Wahl an der Regionalversammlung vom 24. April 2025 und endet am  

31. Dezember 2025. 



 

1 
 

Übersicht Kandidaturen 
a) Bestätigungswahlen Stadt Bern für die Geschäftsleitung sowie die Kommissionen Raumplanung, Verkehr, Kultur 
und Wirtschaft 
Geschäftsleitung, Raumplanung, Kultur und Wirtschaft, Sektor Bern  

Gemeinde Vorname, Name Ressort  Qualifikation Sektor 
Bern Marieke Kruit Stadtpräsidentin   Stadtpräsidentin seit 1. Januar 2025 

 2021 bis 2024 Vertreterin der Stadt Bern in der Kommission Verkehr 
Bern 

 
Kommission Verkehr, Sektor Bern 

Gemeinde Vorname, Name Ressort  Qualifikation Sektor 
Bern Matthias Aebischer Direktion Tiefbau, Ver-

kehr und Stadtgrün 
(TVS) 

 Gemeinderat seit 1. Januar 2025 
 Leitung Direktion TVS 

Bern 

 
b) Geschäftsleitung, Sektor Ost 

Gemeinde Vorname, Name Ressort  Qualifikation Sektor 
Bolligen René Bergmann Präsidiales  Gemeindepräsident seit 2023, langjähriger Gemeinderat 

 Interesse an regionalen Themen in Bezug auf Politik, Wirtschaft und 
Kultur 

 Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit ist ihm wichtig und er 
fördert diese. 

 Die RKBM ist ihm als Vertreter der Gemeinde Bolligen vertraut. 
 Die jahrelange Erfahrung als Geschäftsinhaber («Blumen Bergmann») 

rundet sein Profil ab.  

Ost 

 
c) Geschäftsleitung, weitere Vertretung 

Gemeinde Vorname, Name Ressort  Qualifikation Sektor 
Mattstetten Dominique-Bert 

Bösiger  
Präsidiales 
Personal, 
Abfallentsorgung, 
öffentliche Sicherheit, 
Gemeindepolizei, 

 Gemeindepräsident seit 2024 
 Generalist und Koordinator. Diese Kompetenzen kann er erfolgreich als 

Präsident einer kleinen Gemeinde (siehe Aufgabeportfolio) und beruflich 
als Geschäftsführer und Kommandant einer Zivilschutzorganisation 
einbringen. 

 Interesse an überregionalen Fragestellungen. 

Nord 
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Regional- und 
Ortsplanung 

 Unterstützende, koordinative Aufgaben der GL stuft er als wichtig ein für 
das Gelingen der (Fach-)Projekte. 

 Schätzt Austausch in den Sektoren. 
 Würde sich freuen, wenn Mattstetten einen aktiven Beitrag in der 

regionalen Zusammenarbeit leisten könnte. 
Ittigen Thomas Stauffer Präsidiales  Gemeindepräsident seit 1. Januar 2025 

 Langjähriges Mitglied der Geschäftsprüfungskommission Ittigen sowie 
des Vorstands der bvi  

 15 Jahre Aufbau eines eigenen Unternehmens mit Geschäftsführung  
 12 Jahre Unternehmensberatung, Strategie- und Organisations-

entwicklung, Finanzen/M&A 
 8 Jahre IT-Consulting. Ausbildung in Betriebswirtschaft (MBA Rochester-

Bern) sowie Ingenieur Wirtschaftsinformatik HTL/BA  
 Lehre auf Gemeindeverwaltung 
 Vertretung der Interessen der Gemeinde Ittigen als siebtgrösste 

Gemeinde der Region 
 Als GL-Mitglied ist ihm der übergeordnete Blick auf die Themen wichtig. 

Ost 

 
d) Raumplanung, Präsidium 

Gemeinde Vorname, Name Ressort  Qualifikation Sektor 
Moosseedorf  Stefan Meier  

 
Präsidiales  Gemeindepräsident seit 2021 

 Seit 2021 Mitglied der Kommission Raumplanung 
 Interessiert an regionalen Lösungen 

Nord 
 

 
e) Raumplanung, Sektor Süd 

Gemeinde Vorname, Name Ressort  Qualifikation Sektor 
Thurnen Markus Giger Bau und Planung  Gemeinderat seit 2022, Vizegemeindepräsident 

 Interesse an verkehrs- und raumplanerischen Themen 
Süd 
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f) Raumplanung, weitere Vertretung (2 Sitze) 
Gemeinde Vorname, Name Ressort  Qualifikation Sektor 
Muri b. Bern Jan Köbeli Präsidiales, 

Finanzen, Planung, 
Region 

 Gemeindepräsident seit 1. Januar 2025 
 Mit raumplanerischen Themen eng vertraut; aktuell insbesondere mit der 

Siedlungsentwicklung nach innen, dem Bypass Bern Ost sowie der SBB-
Gleisentflechtung Gümligen. 

 Möchte die Erfahrungen einer Agglomerationsgemeinde in die Region 
einbringen. 

Südost 

Ittigen Thomas Stauffer Präsidiales  Gemeindepräsident seit 1. Januar 2025 
 Langjähriges Mitglied der Geschäftsprüfungskommission Ittigen sowie 

des Vorstands der bvi  
 15 Jahre Aufbau eines eigenen Unternehmens mit Geschäftsführung  
 12 Jahre Unternehmensberatung, Strategie- und Organisations-

entwicklung, Finanzen/M&A 
 8 Jahre IT-Consulting. Ausbildung in Betriebswirtschaft (MBA Rochester-

Bern) sowie Ingenieur Wirtschaftsinformatik HTL/BA.  
 Lehre auf Gemeindeverwaltung 
 Vertretung der Interessen der Gemeinde Ittigen als siebtgrösste 

Gemeinde der Region. 
 Ittigen wird in den nächsten fünf Jahren um 1’500 Einwohnende 

wachsen. In direkter Nachbarschaft zur Stadt Bern sowie des ESP 
Wankdorf sind für die Gemeinde primär die Themen Raumplanung und 
Verkehr von Interesse.  

Ost 

Vechigen Nadia Lützelschwab Präsidiales  Gemeindepräsidentin seit 1. Januar 2025, zuvor Gemeinderätin 
 Seit 20 Jahren in der Immobilienentwicklung tätig und dadurch eng mit 

der Regionalentwicklung verbunden 
 Eine ausgewogene, abgestimmte und durchdachte Raumpolitik trägt in 

ihren Augen sehr viel zu einer hohen Lebensqualität der Bevölkerung bei. 
 Möchte sich auch regional zu diesem Thema einbringen. 

Ost 

 
g) Regionalpolitik 

Gemeinde Vorname, Name Ressort  Qualifikation Sektor 
Toffen Patrick Lehmann  Finanzen  Gemeinderat seit Januar 2025  

 Mitglied Finanzkommission seit 2023 
 Geschäftsführer Lehmann Reisen 
 Interesse an Wirtschaftsentwicklung, Nachhaltigkeit in der Wohn- und 

Arbeitsregion, Reisen, Familie und Langstreckenlauf  
 An regionalen Themen interessiert. 

Süd 
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Traktandum Nr. 6 

Gremium Datum 

Regionalversammlung (RV) 24. April 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Geschäftsreglement, Teilrevision Beschluss 

 

Beilagen 

► Geschäftsreglement mit den vorgeschlagenen Änderungen 

 

Sachverhalt 

Die Geschäftsleitung (GL) hat sich Ende 2022 zum Ziel gesetzt, unter den Projektnamen «Optimierung Orga-

nisationsstrukturen, OOS» die geltenden Organisationsstrukturen zu hinterfragen und allenfalls zu optimieren 

und gleichzeitig das Geschäftsreglement einer gründlichen Durchsicht zu unterziehen. Bei dieser Gelegen-

heit wurden auch einige (wenige) redaktionelle Retouchen vorgenommen.  

Gestützt auf die im Frühsommer 2024 in den Sektoren geführten Diskussionen sowie den Rückmeldungen 

aus der Vernehmlassung im Herbst 2024 ergeben sich folgende Neuerungen bzw. Erkenntnisse: 

► Neu: Schaffung einer rechtlichen Grundlage für die Durchführung von virtuellen Regionalversammlungen 

(neuer Artikel 20a). 

► Unveränderte Zusammensetzung der GL (Artikel 23): Auf eine Anpassung (Kommissionspräsidien in der 

GL) wird verzichtet, da diese Regelung zu einer Mehrbelastung der Kommissionspräsidien führt und Ge-

meinden, deren Präsidium nicht vollamtlich angestellt ist und diese Zusatzleistung kaum aufbringen kann, 

de facto für ein Kommissionspräsidium ausschliesst. Dies wäre für ein gemeinsames Funktionieren der 

RKBM nicht vertretbar. 

► Einsetzung, Wählbarkeit der (Kommissions-)Mitglieder (Art. 30): Formulierung wie bis anhin; diese richtet 

sich nach Art. 147 Abs. 3 des Gemeindegesetzes und hat zur Folge, dass mit dem Ausscheiden eines Ge-

meindeexekutivmitglieds aus der kommunalen Funktion auch die Funktion bei der RKBM endet. 

► Neu: Streichung von Art. 33, Akteneinsicht, da die Unterlagen bereits heute konsequent nur noch elektro-

nisch zugestellt werden. 

► Neu: Kommission Kultur: Verzicht auf Aufgaben b) und c) sowie Einführung von sektorbezogenen Sitzen in 

der Kommission Kultur. Damit erhöht sich die Anzahl der Mitglieder in der Kommission von sieben auf 

neun. 

 

Zeitplan 

► 24. April 2025: RV genehmigt Anpassungen  

► Öffentliche Publikation (Referendumsfrist 90 Tage)  

► Genehmigung durch AGR  

► Öffentliche Publikation (Beschwerdefrist 30 Tage)  

► Neue Regelungen treten per 1. Januar 2026 – auf die neue Amtsperiode 2026–2029 – in Kraft. 
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Antrag 

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 24. April 2025 die Anpassungen von 

► Art. 1 Abs. 1 

► Art. 9 Abs. 2 Bst. a 

► Art. 12 Abs. 2 

► Art. 20a  

► Art. 21 Abs. 5 Bst. b und g 

► Art. 24 Abs. 3 

► Art. 27 Abs.1 Bst. h 

► Art. 29 Aufzählung Untertitel 

► Art. 30 Aufzählung Untertitel sowie Abs. 1, 2, 3 und 4 

► Art. 31 Aufzählung Untertitel  

► Art. 32 Aufzählung Untertitel sowie Abs. 2 

► Art. 33 Untertitel sowie Aufhebung 

► Art. 34 Aufzählung Untertitel sowie Abs. 5 

► Art. 35 Aufzählung Untertitel sowie Abs. 1 Bst. e, Abs. 2 Bst. c 

► Art. 36 Aufzählung Untertitel 

► Art. 51 

► Art. 52 Abs. 3 und 4 

► Art. 53 Abs. 1 und 2 Bst. b 

► Art. 55 Abs. 1 und 3 

► Art. 56  

► Art. 60 Abs. 2 

► Art. 66 Abs. 3 

Anhang 1, Ständige Kommissionen 

► Kommission Raumplanung: Finanzielle Befugnisse 

► Kommission Verkehr: Finanzielle Befugnisse 

► Ausschuss der Kommissionen Raumplanung und Verkehr: Finanzielle Befugnisse 

► Kommission Kultur: Anzahl Mitglieder, Zusammensetzung, Aufgaben und Zuständigkeiten sowie finanzi-

elle Befugnisse 

► Kommission Regionalpolitik: Aufgaben und Zuständigkeiten, finanzielle Befugnisse 

Anhang 2 

► Gliederung nach Sektoren, Regionalkonferenz Bern-Mittelland: Regionskarte (Aktualisierung) 

Anhang 3 

► Teilkonferenz Regionalpolitik: Gemeinden (Aktualisierung) 

 

zur Genehmigung. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Nach Vorprüfung AGR 
 

 Geschäftsreglement für die Regionalkonferenz Bern-Mittelland, 
mit Anpassungsvorschlägen im Änderungsmodus (in blauer und 
roter Schriftfarbe) 
 
 
 

 
 Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland, 

 gestützt auf  

­ Artikel 144 Absatz 4 des Gemeindegesetzes vom 16. März 1998 

(GG)1, 

­ Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung vom 24.Oktober 2007 über das Ge-
schäftsreglement für die Regionalkonferenzen (RKGV), 

 beschliesst: 

 
 
 
 1. Gegenstand und Zweck  

Gegenstand Art.1   1 Dieses Geschäftsreglement regelt im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften die Aufgaben, die Organisation und das Verfahren, den Finanz-
haushalt und, die Auflösung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland sowie 
die Bildung und Organisation von Teilkonferenzen. 

 2 Es bezweckt eine klare Zuweisung von Zuständigkeiten sowie eine klare 
Regelung der Entscheidverfahren. 

  

 2. Aufgaben 

Allgemeines Art. 2   1 Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland dient der wirkungsvollen Er-
füllung der Aufgaben der beteiligten Gemeinden und der gemeinsamen ver-
bindlichen Beschlussfassung in regionalen Angelegenheiten, die ihr der 
Kanton oder die Gemeinden übertragen haben. 

 2 Sie kann die Aufgabenerfüllung und die Zusammenarbeit der Gemeinden 
in weiteren Aufgabenbereichen initiieren, koordinieren und unterstützen und 
den Gemeinden dafür geeignete Formen innerhalb oder ausserhalb der Re-
gionalkonferenz vorschlagen. 

  

Obligatorische Aufga-
ben 

 

 

 

 

Art. 3   1 Die Regionalkonferenz nimmt nach Massgabe der besonderen 
Gesetzgebung die folgenden Aufgaben wahr: 

a die regionale Richt-, Gesamtverkehrs- und Siedlungsplanung sowie de-
ren gegenseitige Abstimmung, 

b die regionale Kulturförderung,  

 
1  BSG 170.11 
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c die regionalen Aufgaben nach den Vorgaben der Gesetzgebung über 
die Regionalpolitik, 

d Energieberatung   [Eingefügt 21. März 2014] 

e weitere Aufgaben, die ihr durch kantonales Gesetz übertragen sind. 

 2 Sie entscheidet in diesen Bereichen verbindlich anstelle der Gemeinden. 

  

Weitere Aufgaben Art. 4   1 Die Gemeinden können der Regionalkonferenz weitere Aufgaben 
aus ihrem Zuständigkeitsbereich übertragen. 

 2 Die Regionalversammlung erlässt für die Übertragung ein Reglement, das 
den Gemeinden zur Beschlussfassung unterbreitet wird. Die Übertragung 
gilt für die Gemeinden, die dem Reglement zustimmen. 

 3 Das Reglement regelt mindestens 

a die Voraussetzungen für das Zustandekommen der Übertragung, insbe-
sondere die Anzahl Gemeinden, die dem Reglement für dessen Inkraft-
treten zustimmen müssen,  

b Art und Umfang der übertragenen Aufgaben und der damit verbunde-
nen Befugnisse, 

c die Stimmkraft der Gemeinden in der Versammlung der Teilkonferenz, 

d den nachträglichen Beitritt von Gemeinden und seine Folgen, 

e den Austritt von Gemeinden, 

f die Finanzierung, insbesondere die Kostenverteilung auf die betroffe-
nen Gemeinden,   [Fassung vom 13. Mai 2011] 

g die Gegenstände, die der fakultativen oder obligatorischen Volksabstim-
mung unterliegen. 

  

Übertragung von Auf-
gaben an Dritte 

Art. 5   1 Soweit die Regionalkonferenz ihre Aufgaben nicht selbst erfüllt, er-
teilt sie dafür geeigneten Organisationen oder Personen befristete oder un-
befristete Leistungsaufträge. 

2 Sie regelt Art und Umfang der Übertragung in einem Reglement, wenn 
diese 

a zur Einschränkung von Grundrechten führen kann, 

b eine bedeutende Leistung betrifft oder 

c zur Erhebung von Abgaben ermächtigt. 

  

 3. Organisation und Verfahren 

 3.1 Allgemeines 

Organe Art. 6   Die Organe der Regionalkonferenz sind 

a die Stimmberechtigten, 

b die Gemeinden, 

c die Regionalversammlung, 

d die Geschäftsleitung, 

e die Kommissionen, soweit sie entscheidbefugt sind, 



Regionalkonferenz Bern-Mittelland 
 

  Seite 3 

f die Geschäftsstelle und 

g das Kontrollorgan.  

  

Protokoll Art.7   1 Die Regionalversammlung, die Geschäftsleitung und die Kommissi-
onen führen über ihre Verhandlungen Protokoll. 

 2 Das Protokoll enthält mindestens  

a Ort, Datum, Zeit und Dauer der Verhandlungen,  

b die Namen und Funktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  

c die Anträge mit Begründungen und  

d die gefassten Beschlüsse. 

 3 Unabhängig von seiner Genehmigung nach Absatz 4 wird das Protokoll 
der Regionalversammlung den Gemeinden spätestens einen Monat nach 
der Versammlung zugestellt. 

 4 Das Protokoll wird an der darauf folgenden Versammlung oder Sitzung 
genehmigt und von der oder dem Vorsitzenden und der Protokoll führenden 
Person unterzeichnet. 

  

Öffentlichkeit Art. 8   1 Die Verhandlungen der Regionalversammlung sind öffentlich. 

 2 Die Verhandlungen und weiteren Tätigkeiten der Geschäftsleitung, der 
Kommissionen, der Geschäftsstelle und des Kontrollorgans sowie die dar-
über geführten Protokolle sind nicht öffentlich. 

  

Ausstand Art. 9   1 Personen, die an einem Geschäft ein unmittelbar persönliches Inte-
resse haben, treten bei dessen Behandlung in der Regionalversammlung, in 
der Geschäftsleitung, in den Kommissionen, in der Geschäftsstelle und im 
Kontrollorgan in den Ausstand. 

 2 Ebenfalls ausstandspflichtig ist, wer 

a mit einer Person, die am Geschäft ein unmittelbar persönliches Inte-
resse hat, im Sinn von Artikel 37 Absatz 1 Buchstaben a bis c GGin ge-
rader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder, 
verschwägert oder verheiratet ist, 

b mit einer solchen Person in eingetragener Partnerschaft oder faktischer 
Lebensgemeinschaft zusammen lebt oder 

c eine solche Person gesetzlich, statutarisch oder vertraglich vertritt.  

 3 Ausstandspflichtige müssen von sich aus ihre Interessenbindungen offen 
legen. Sie dürfen sich vor Verlassen des Raumes zur Sache äussern. 

 4 Die Vertretung von Interessen der Gemeinden in einem Organ der Regio-
nalkonferenz gilt nicht als Wahrnehmung unmittelbar persönlicher Interes-
sen und begründet keine Ausstandspflicht. 

  

 Art. 10   Die Gemeinden stellen die Information der Gemeindeparlamente 
sicher und regeln deren Mitwirkungsrechte. 
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 3.2 Regionalversammlung 

Zusammensetzung, 
Beschlüsse, Stimm-
kraft 

Art. 11   1 Die Zusammensetzung, die Beschlussfähigkeit und die Be-
schlussfassung der Regionalversammlung sowie die Stimmkraft der Ge-
meinden richten sich nach den Artikeln 145 und 148 GG.  

 2 Die für die Stimmkraft massgebende Einwohnerzahl bestimmt sich nach 
Artikel 7 des Gesetzes vom 27. November 2000 über den Finanz- und Las-

tenausgleich (FILAG)2. 

  

Präsidium Art. 12   1 Die Regionalversammlung wählt eine Präsidentin oder einen Prä-
sidenten, die oder der nicht der Versammlung angehören muss. Die Präsi-
dentin oder der Präsident muss in einer Gemeinde der Regionalkonferenz 
stimmberechtigt sein. 

 2 Die RegionalversammlungSie wählt aus der Mitte der Versammlung eine 
Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten, die oder der die Präsidentin 
oder den Präsidenten im Verhinderungsfall vertritt. 

 3 Gehört die Präsidentin oder der Präsident der Versammlung an, richtet 
sich die Stimmkraft nach Artikel 148 GG. Andernfalls stimmt die Präsidentin 
oder der Präsident nicht mit. 

 4 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. 

 5 Die Präsidentin oder der Präsident leitet die Regionalversammlung und 
sorgt dafür, dass die Bestimmungen dieses Geschäftsreglements eingehal-
ten werden. 

  

Sitzungen Art. 13   1 Die Regionalversammlung tagt nach Bedarf, mindestens aber 
zwei Mal pro Jahr. 

 2 Ein Zehntel der Gemeinden sowie die Kommissionen können die Einberu-
fung einer Regionalversammlung innert zwei Monaten und die Traktandie-
rung eines bestimmten Geschäfts verlangen.  

  

Vorbereitung und Ein-
berufung 

Art. 14   1 Die Geschäftsleitung bereitet die Sitzung der Regionalversamm-
lung vor und beruft diese ein. Vorbehalten bleiben die Zuständigkeiten der 
Kommissionen. 

 2 Die Geschäftsleitung stellt die Einladung mit der Angabe von Ort, Zeit und 
Verhandlungsgegenständen (Traktanden) sowie die erforderlichen Unterla-
gen spätestens 30 Tage vorher den Gemeinden zu.  

 3 Sie macht die Einladung mindestens zehn Tage vor der Sitzung in den ge-
setzlichen Publikationsorganen der Gemeinden öffentlich bekannt. 

  

Traktandierung Art. 15   1 Die Regionalversammlung beschliesst endgültig nur über traktan-
dierte Geschäfte. 

 2 Sie kann beschliessen, dass nicht traktandierte Geschäfte für eine nächste 
Sitzung oder für eine dafür besonders einberufene Sitzung traktandiert wer-
den.  

  

 
2
  BSG 631.1 
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Eintreten, Rückwei-
sung 

Art. 16  1 Die Regionalversammlung tritt ohne Beratung und Abstimmung 
auf jedes traktandierte Geschäft ein.  

 2 Sie kann ein Geschäft an die Geschäftsleitung oder an die zuständige 
Kommission zur Überarbeitung zurückweisen. 

  

Beratung Art. 17   1 Die Kommissionen vertreten die durch sie vorbereiteten Ge-
schäfte in der Regionalversammlung. 

 2 Die Geschäftsleitung vertritt die übrigen Geschäfte. Sie kann sich zu den 
durch die Kommissionen vorbereiteten Geschäften äussern und Anträge 
stellen.  

 3 Die Mitglieder der Regionalversammlung können sich zu den Geschäften 
äussern und Anträge stellen.  

 4 Die Präsidentin oder der Präsident erteilt und entzieht gegebenenfalls das 
Wort. 

  

Beschränkung der Be-
ratung 

Art. 18   1 Jedes Mitglied der Regionalversammlung kann beantragen, die 
Redezeit zu beschränken oder die Beratung zu schliessen. 

 2 Die Präsidentin oder der Präsident lässt über einen solchen Ordnungsan-
trag sofort abstimmen.  

 3 Nimmt die Regionalversammlung einen Antrag auf Schluss der Beratung 
an, haben das Wort nur noch  

a die Mitglieder der Regionalversammlung, die sich vor dem Antrag ge-
meldet haben, 

b die Sprecherin oder der Sprecher der Geschäftsleitung und der Kom-
mission, die das Geschäft vorbereitet hat. 

  

Abstimmungen über 
Sachgeschäfte 

Art. 19   1 Die Regionalversammlung stimmt über Sachgeschäfte offen ab.  

 2 Ein Viertel der anwesenden Stimmen kann die Abstimmung unter Na-
mensaufruf verlangen. 

 3 Die Stimmkarten der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter wer-
den entsprechend ihrer Stimmkraft (Art. 11) gekennzeichnet. 

 4 Die Präsidentin oder der Präsident legt das Abstimmungsverfahren so fest, 
dass der wahre Wille der Stimmberechtigten zum Ausdruck kommt. Sie oder 
er gibt der Versammlung bei Bedarf Gelegenheit, sich zum vorgesehenen 
Abstimmungsverfahren zu äussern. 

 5 Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Bei Stimmengleich-
heit gilt das Geschäft als abgelehnt. 

 6 Im Rahmen der Bereinigung von Anträgen, die sich gegenseitig aus-
schliessen, gibt die Präsidentin oder der Präsident den Stichentscheid. 

  

Wahlen Art. 20   1 Die Regionalversammlung wählt in offener Abstimmung. Mitglie-
der, die zusammen mindestens einen Viertel der anwesenden Stimmen ver-
treten, können eine geheime Wahl verlangen.  
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 2 Die Wahlzettel der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter wer-
den entsprechend ihrer Stimmkraft (Art. 11) gekennzeichnet. 

 3 Massgebend ist  

a im ersten Wahlgang das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen, 

b im zweiten Wahlgang das relative Mehr der abgegebenen Stimmen und 
im Fall der Stimmengleichheit das Los. 

 4 In einem zweiten Wahlgang bleiben höchstens doppelt so viele Vorgeschla-
gene als Sitze zu vergeben sind. 

 5 Die Präsidentin oder der Präsident kann Personen für still gewählt erklären, 
wenn nicht mehr Personen vorgeschlagen werden als Sitze zu besetzen sind. 

  

Virtuelle Sitzungen Art. 20a   1 Die Regionalversammlung kann Sitzungen ausnahmsweise per 
Videokonferenz oder in anderer digitaler Form durchführen, wenn eine Ver-
sammlung der Mitglieder vor Ort nicht zulässig oder nicht zumutbar ist. 

 2 Die Geschäftsleitung entscheidet, ob die Sitzung vor Ort oder virtuell durch-
geführt wird. 

 3 Für eine virtuelle Sitzung muss mit geeigneten technischen Vorkehrungen 
sichergestellt sein, dass, 

a alle Mitglieder der Regionalversammlung an der Sitzung teilnehmen und 
Anträge stellen können, 

b die Zahl der teilnehmenden Mitglieder sowie das Ergebnis der Abstim-
mungen zu Sachgeschäften und der Wahlen einwandfrei festgestellt wer-
den können und 

ac Manipulationen, die den wahren Willen der Regionalversammlung verfäl-
schen können, soweit möglich ausgeschlossen sind.  

 4 Das VerfahrenIm Rahmen an einer virtuellen Sitzung richtet sich sinnge-
mäss nach denkann von den Bestimmungen dieses Geschäftsreglements. 
Gewährleistet muss sein, dass der wahre Wille der Mitglieder zuverlässig 
festgestellt werden kann. über das Verfahren an der Regionalversammlung 
abgewichen werden, solange gewährleistet ist, dass der wahre Wille der Mit-
glieder zuverlässig festgestellt werden kann. richtet sich sinngemäss nach 
den Inhalten dieses Geschäftsreglements. 

 5 Die Öffentlichkeit einer virtuellen Sitzung muss mit geeigneten technischen 
Massnahmen gewährleistet sein. 

  

Zuständigkeiten Art. 21   1 Die Regionalversammlung wählt  

a die Präsidentin oder den Präsidenten und die Vizepräsidentin oder den 
Vizepräsidenten der Versammlung, 

b die Mitglieder der Geschäftsleitung, deren Präsidentin oder Präsidenten 
und deren Vizepräsidentin oder Vizepräsidenten, 

c die Mitglieder der Kommissionen und deren Präsidentin oder Präsiden-
ten, 

d das Kontrollorgan. 

 2 Sie behandelt zuhanden der regionalen Volksabstimmung zustande gekom-
mene Referenden und Initiativen. Sie kann eine Abstimmungsempfehlung ab-
geben und einer Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberstellen. 
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3 Sie verabschiedet die Reglemente für die Übertragung von weiteren Aufga-
ben (Art. 4) zuhanden der Gemeinden. 

 4 Sie nimmt den Finanzplan zur Kenntnis. 

 5 Sie beschliesst abschliessend über 

a die in der besonderen Gesetzgebung bezeichneten Gegenstände, 

b den Voranschlagdas Budget, die Jahresrechnung sowie Verpflichtungs-
kredite und unter Vorbehalt von Artikel . 27 Absatz. 1 Buchstabest. h 
Nachkredite mit Ausnahme gebundener Ausgaben, 

c die Einsetzung von nicht ständigen Kommissionen, 

d die Ausgestaltung der Geschäftsstelle, 

e die Übertragung von Aufgaben an Dritte gemäss Artikel 5, soweit dafür 
kein Reglement erforderlich ist, 

f den Geschäftsbericht zuhanden der Gemeinden, 

g die Sitzungsgelder und Spesenentschädigungen und die Zuständigkeiten 
im Einzelnen, namentlich zur Verwendung beschlossener Voranschlags-
krediteBudgetkredite. 

 6 Sie beschliesst unter Vorbehalt der fakultativen Volksabstimmung über  

a die in der besonderen Gesetzgebung bezeichneten Gegenstände, 

b die Änderung und die Aufhebung von Reglementen zur Erfüllung von 
weiteren Aufgaben (Art. 4), sofern das betreffende Reglement dafür nicht 
die obligatorische Volksabstimmung vorsieht, 

c den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Reglementen betref-
fend Übertragung von Aufgaben der Regionalkonferenz an Dritte, 

d den Erlass, die Änderung und die Aufhebung des Geschäftsreglements. 

  

Referendumsfähige 
Beschlüsse 

Art. 22   1 Beschlüsse, die der fakultativen Volksabstimmung unterliegen, 
werden in den gesetzlichen Publikationsorganen der Gemeinden öffentlich 
bekannt gemacht.  

 2 Die Publikation enthält 

a den Beschluss, 

b den Hinweis auf die Möglichkeit des Referendums, 

c die Referendumsfrist, 

d die Prozentzahl der Stimmberechtigten oder Gemeinden, die eine regio-
nale Abstimmung verlangen können, 

e den Ort, wo das Begehren einzureichen ist, 

f den Hinweis, wo und wann allfällige Unterlagen aufliegen.  

  

 3.3 Geschäftsleitung 

Zusammensetzung Art. 23   1 Die Geschäftsleitung besteht aus elf Personen.  

 2 Die Präsidentin oder der Präsident der Regionalversammlung sowie die Ver-
treterin oder der Vertreter der Stadt Bern gehören der Geschäftsleitung von 
Amtes wegen an.  
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 3 Die übrigen Mitglieder werden aus der Mitte der Regionalversammlung auf 
eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

 

 

4 Die Regionalversammlung gewährleistet bei der Wahl, dass die verschiede-
nen Gemeindegrössen, die einzelnen geografischen Sektoren (Anhang 2), 
die Parteien und die Geschlechter soweit möglich angemessen vertreten 
sind.   [Fassung vom 21. März 2014] 

 5 Der ländliche Raum ist in der Geschäftsleitung vertreten. 

  

Konstituierung  Art. 24   1 Die Geschäftsleitung konstituiert sich im Rahmen von Artikel 21 Ab-
satz 1 Buchstaben a und b sowie Artikel 23 selbst. 

 2 Sie kann zur Vorbereitung ihrer Geschäfte Ausschüsse und Arbeitsgruppen 
bilden und ihren Mitgliedern Ressorts zuweisen. 

 3 Die Leiterin oder der Leiter der Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer-
stelle nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme und Antragsrecht teil, 
sofern die Geschäftsleitung nichts anderes beschliesst. 

  

Beschlussfähigkeit, 
Beschlüsse 

Art. 25   1 Die Geschäftsleitung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Mitglieder anwesend sind. 

 2 Sie kann Beschlüsse auf dem Zirkularweg fassen, wenn alle Mitglieder mit 
diesem Verfahren einverstanden sind. 

 3 Jedes Mitglied der Geschäftsleitung verfügt über eine Stimme, die Vertrete-
rin oder der Vertreter der Stadt Bern über zwei Stimmen. 

 4 Die Präsidentin oder der Präsident stimmt mit und gibt im Fall der Stimmen-
gleichheit den Stichentscheid. 

  

Verfahren Art. 26   1 Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Geschäftsleitung un-
ter Beachtung einer Frist von sieben Tagen ein. 

 2 Jedes Mitglied kann die Einberufung einer Sitzung verlangen. 

 3 Im Übrigen bestimmt die Geschäftsleitung ihr Verfahren selbst. Soweit sie 
dazu keine besonderen Beschlüsse fasst, finden die für die Regionalver-
sammlung geltenden Bestimmungen sinngemäss Anwendung. 

  

Zuständigkeiten Art. 27   1 Die Geschäftsleitung  

a bereitet unter Vorbehalt der Zuständigkeiten der Kommissionen die Sit-
zungen der Regionalversammlung vor und führt deren Beschlüsse aus, 

b erlässt gestützt auf die entsprechende Ermächtigung der Regionalver-
sammlung Verordnungen, 

c passt die Erlasse der Regionalkonferenz an, wenn das übergeordnete 
Recht die Anpassungen verlangt und der Regionalkonferenz dabei kein 
Regelungsspielraum offen steht, 

d erstellt den Finanzplan und unterbreitet diesen der Regionalversammlung 
zur Kenntnisnahme, 

e ist verantwortlich für die Führung des Finanzhaushalts nach den Vor-
schriften der Gemeindegesetzgebung und sorgt für dessen zweckmäs-
sige Organisation sowie für ein wirksames internes Kontrollsystem, 
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f koordiniert die Abläufe und das Verfahren der verschiedenen Organe der 
Regionalkonferenz und der Teilkonferenzen,  

g beschliesst gebundene Ausgaben unabhängig von deren Höhe, 

h beschliesst Nachkredite unter zu bewilligten Budgetkrediten bis 5'000 
Franken im Einzelfall sowie Nachkredite zu bewilligten Voranschlagskre-
ditenVerpflichtungskrediten, wenn diese nicht mehr als 10 Prozent des 
ursprünglichen Kredits und nicht mehr als 100‘000 Franken betragen, 

i verfügt über bewilligte Mittel, 

j vergibt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel das Geschäfts-
führungsmandat oder stellt die Geschäftsführerin oder den Geschäftsfüh-
rer und das übrige Personal an,  

k sorgt für die Publikation von Beschlüssen, die der fakultativen Volksab-
stimmung unterliegen, 

l bescheinigt den Beginn von Unterschriftensammlungen für Initiativen, 
prüft eingereichte Initiativen auf ihre Rechtmässigkeit und verfügt gege-
benenfalls deren Ungültigkeit, soweit der Mangel reicht,   [Fassung vom 
13. Mai 2011] 

m nimmt zuhanden der Regionalversammlung zu eingereichten Initiativen 
und Referenden Stellung, 

n ordnet regionale Abstimmungen über Initiativen und Referenden sowie 
die Auflösung der Regionalkonferenz an, 

o legt der Regionalversammlung zuhanden der Gemeinden die Regle-
mente für die Übertragung von weiteren Aufgaben (Art. 4) vor,  
 

p vertritt die Regionalkonferenz gegenüber dem Kanton, den Gemeinden, 
den anderen Regionalkonferenzen, dem Bund sowie weiteren Dritten, so-
fern nicht die Kommissionen zuständig sind, 

q sorgt im Rahmen der Vorgaben der Regionalversammlung für die Infor-
mation der Öffentlichkeit und die Konsultationen gemäss Artikel 153 Ab-
sätze 2 und 3 GG, 

r wahrt im Fall von Beschwerden die Interessen der Regionalkonferenz, 
soweit die Regionalversammlung nichts anderes beschliesst, 

s berichtet der Regionalversammlung regelmässig über ihre Tätigkeit und 
die Tätigkeit der Geschäftsstelle.  

t beschliesst Ausgaben, wenn diese durch rechtlich verbindlich zugesi-
cherte und wirtschaftlich sichergestellte Beiträge Dritter gedeckt sind. 
[Fassung vom 1. Juli 2010] 

u beschliesst über geringfügige Änderungen von regionalen Richtplänen. 

[Fassung vom 30. Juni 2011] 

 2 Sie kann die Geschäftsstelle zur Verwendung bewilligter Mittel oder zur Ver-
tretung der Regionalkonferenz gegenüber bestimmten Dritten ermächtigen. 

 3 Die Regionalversammlung kann der Geschäftsleitung Aufträge oder Weisun-
gen in Bezug auf die Art ihrer Aufgabenerfüllung erteilen.  

 
 

Abgrenzung zu den 
Kommissionsgeschäf-
ten 

Art. 28   1 Die Geschäftsleitung unterbreitet der Regionalversammlung die 
Geschäfte, soweit diese nicht von den Kommissionen vorbereitet wurden. 
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2 Sie kann sich zu den durch die Kommissionen vorbereiteten Geschäften 
äussern und Anträge stellen. 

  

 3.4 Kommissionen 

1. Kommissionen der 
Regionalversammlung 

a) Grundsatz 

Art. 29   1 Die Regionalversammlung setzt zur Vorbereitung ihrer Geschäfte 
Kommissionen ein. Sie kann ihnen abschliessende Zuständigkeiten einräu-
men. 

 2 Sie wählt die Präsidentinnen und die Präsidenten der Kommissionen und die 
übrigen Mitglieder im Mehrheitswahlverfahren (Majorz). 

 3 Der Stadt Bern stehen in den Kommissionen mindestens zwei Sitze und in 
den wichtigen Ausschüssen eine angemessene Anzahl Sitze zu. 

 4 Die Regionalversammlung gewährleistet bei der Wahl, dass auch Mitglieder 
der Geschäftsleitung in den Kommissionen vertreten sind. 

 5 Vorbehalten bleiben Bestimmungen der besonderen Gesetzgebung über die 
Organisation oder die Zuständigkeiten von Kommissionen.  

  

b) Einsetzung, Wähl-
barkeit der Mitglieder 

Art. 30   1 Die ständigen Kommissionen der Regionalversammlung ergeben 
sich aus dem Anhang 1. Der Anhang ist Bestandteil dieses Reglementsbe-
dürfen einer Reglementsgrundlage. Die nicht ständigen Kommissionen wer-
den durch Beschluss der Regionalversammlung eingesetzt. 

Ständige Kommissio-
nen 

2 Die ständigen Kommissionen der Regionalversammlung ergeben sich aus 
dem Anhang, der Bestandteil dieses Reglements istkann durch einfachen Be-
schluss nichtständige Kommissionen einsetzen. 

 
 3 Die Sie wählt die Mitglieder der ständigen Kommissionen werden auf eine 

Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. 

 4 Das ReglementDer Anhang 1 beziehungsweise der Beschluss Einsetzungs-
beschluss bestimmt  

a die Zusammensetzung, 

b soweit erforderlich die Organisation, 

c die Aufgaben und Zuständigkeiten, 

d im Fall nicht ständiger Kommissionen die Dauer des Mandats. 

 5 In die Kommissionen nehmen Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden 
als Mitglieder Einsitz. Wählbar sind alle urteilsfähigen Personen mit Wohnsitz 
im Gebiet der Regionalkonferenz. 

  

c) Konstituierung, Ver-
fahren 

Art. 31   1 Die Kommissionen konstituieren sich im Rahmen der Vorschriften 
selbst. 

 2 Jedes Kommissionsmitglied verfügt über eine Stimme. 

3 Im Übrigen bestimmen die Kommissionen ihr Verfahren selbst. Soweit sie 
dazu keine besonderen Beschlüsse fassen, finden die für die Regionalver-
sammlung geltenden Bestimmungen sinngemäss Anwendung. 
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d) Einberufung Art. 32   1 Die Kommissionen treten zusammen, so oft es die Geschäfte erfor-
dern. Die Einladung erfolgt durch die Geschäftsstelle in Absprache mit der 
Präsidentin oder dem Präsidenten. 

 2 Drei Mitglieder können schriftliche oder in digitaler Form und unter Angabe 
der Gründe die Einladung zu einer Sitzung innert acht Tagen verlangen.  

3 Ort, Zeit und Traktanden sind, dringende Fälle vorbehalten, spätestens fünf 
Arbeitstage vor der Sitzung den Mitgliedern bekannt zu geben.  

4 In der Regel werden zu den Sitzungen der Kommissionen Vertretungen der 
kantonalen Direktionen mit beratender Stimme und Antragsrecht eingeladen.  

  

e) Akteneinsicht Art. 33   aufgehoben Wenn die Unterlagen der zu behandelnden Geschäfte 
den Mitgliedern nicht zugestellt werden können, steht ihnen das Recht zu, 
diese vor der Sitzung bei der Geschäftsstelle einzusehen. 

  

f) Beschlussfähigkeit 
und Traktandierungs-
pflicht 

Art. 34   1 Zur Beschlussfassung und zur Vornahme von Wahlen muss die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend sein. 

2 Die Kommission behandelt nicht traktandierte Geschäfte nur, wenn die 
Mehrheit der Kommissionsmitglieder zustimmt. 

3 Bei Abstimmungen entscheidet das Mehr der Stimmenden. Die oder der 
Vorsitzende stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. 

4 Bei Wahlen bzw. bei Wahlvorschlägen entscheidet im ersten Wahlgang das 
absolute und im zweiten das relative Mehr, bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 

5 Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen. Jedes Mitglied kann eine ge-
heime Wahl en erfolgen auf Verlangen eines Mitgliedes geheimverlangen.  

  

g) Allgemeine Zustän-
digkeiten 

Art. 35   1 Die Kommissionen  

a bereiten die Geschäfte der Regionalversammlung inhaltlich vor, 

b stellen die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den fachlich zustän-
digen kantonalen Stellen sicher, 

c nehmen zuhanden der Regionalversammlung insbesondere zu einge-
reichten Initiativen und Referenden Stellung, die ihren Tätigkeitsbereich 
betreffen, 

d stellen der Regionalversammlung die erforderlichen Anträge, 

e   nehmen die ihnen im Anhang zugewiesenen Zuständigkeiten wahr.  

 

 2 Sie können  

a zur Behandlung ihrer Geschäfte Dritte mit Beratungs- und Antragsrecht, 
aber ohne Stimmrecht beiziehen, 

b Arbeitsgruppen für die Vorbereitung von Kommissionsgeschäften einset-
zen, 

c im Rahmen der mit dem Voranschlag Budget bewilligten Mittel Aufträge 
an Dritte erteilen. 
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h) Einbringen von Ge-
schäften 

Art. 36   1 Die Kommissionen übermitteln der Geschäftsleitung Geschäfte zu-
handen der Regionalversammlung rechtzeitig und mit allen erforderlichen Un-
terlagen.  

 2 Sie vertreten die Geschäfte in der Regionalversammlung. 

  

2. Weitere Kommissio-
nen  

Art. 37   1 Die Regionalversammlung kann auf Antrag der Geschäftsleitung 
durch einfachen Beschluss weitere Kommissionen einsetzen, welche sich mit 
Fragen von allgemeinem Interesse für die Gemeinden der Regionalkonferenz 
Bern-Mittelland auseinandersetzen.  

 2 Diese Kommissionen können keine verbindlichen Entscheide treffen. Sie 
können der Geschäftsleitung oder den von der Regionalversammlung einge-
setzten Kommissionen Antrag stellen.  

 3 Die Regionalversammlung wählt die Mitglieder dieser Kommissionen.  

  

  

 3.5 Geschäftsstelle 

Ausgestaltung Art. 38   Die Regionalversammlung bestimmt die Ausgestaltung der Ge-
schäftsstelle. Sie entscheidet insbesondere, ob das Personal der Geschäfts-
stelle unter der Leitung einer Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers 
angestellt oder ob ein entsprechender Auftrag an eine natürliche oder juristi-
sche Person vergeben wird.   [Fassung vom 14. März 2019] 

  

Aufsicht Art. 39   1 Die Geschäftsstelle steht unter der Aufsicht der Geschäftsleitung.  

 2 Die Geschäftsleitung kann der Geschäftsstelle Weisungen in Bezug auf die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erteilen.  

  

Zuständigkeiten Art. 40   1 Die Geschäftsstelle besorgt die administrativen Aufgaben für die 
Regionalversammlung, die Geschäftsleitung und die Kommissionen und koor-
diniert die Tätigkeiten der Regionalkonferenz. 

 2 Sie pflegt den laufenden Kontakt zu den Gemeinden, zum Kanton, zu ande-
ren Regionalkonferenzen, zum Bund und zu weiteren Dritten nach den Vorga-
ben der Regionalversammlung und der Geschäftsleitung. 

 3 Sie prüft zusammen mit der Geschäftsleitung und den Kommissionen, wel-
che weiteren Aufgaben die Regionalkonferenz in Zukunft angehen soll. 

 4 Sie nimmt weitere Aufgaben wahr, die ihr die Geschäftsleitung überträgt.  

 5 Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt das Personal der Re-
gionalkonferenz. 

  

 3.6 Personal 

 Art. 41   1 Soweit das Personal der Geschäftsstelle angestellt werden soll, 
gelten die folgenden Bestimmungen:  

2 Das Personal wird privatrechtlich angestellt.  

3 Es gelten ausschliesslich die vertraglichen Bestimmungen. Subsidiär gelten 
die Vorschriften des Obligationenrechts. 
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 3.7 Kontrollorgan 

Zusammensetzung Art. 42   1 Die Regionalversammlung wählt als Kontrollorgan eine dazu befä-
higte Stelle. 

 2 Die Anforderungen und die Wählbarkeitsvoraussetzungen richten sich nach 
der Gemeindegesetzgebung. 

 3 Die Amtsdauer des Kontrollorgans beträgt ein Jahr.  

  

Zuständigkeiten Art. 43   1 Das Kontrollorgan prüft die Rechnungsführung und Rechnungsle-
gung der Regionalkonferenz nach den Vorschriften der Gemeindegesetzge-
bung und der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Regionalkonferen-

zen (RKV)3. 

 

 

2 Es berichtet der Geschäftsleitung und der Regionalversammlung über das 
Ergebnis und stellt der Regionalversammlung Antrag auf Genehmigung oder 
Nichtgenehmigung der Rechnung. 

 3 Es hat keine Geschäftsprüfungsfunktion. 

  

 Datenschutz   Art. 43a   [Eingefügt 21. März 2014] 1 Das Kontrollorgan ist Aufsichtsstelle für 
Datenschutz im Sinn der Datenschutzgesetzgebung. 

 2 Es erstattet der Regionalversammlung jährlich Bericht. 

  

 4. Teilkonferenzen 

 4.1 Allgemeine Bestimmungen 

Grundsatz Art. 44     Teilkonferenzen nehmen die Aufgaben wahr, die 

 a gemäss der besonderen Gesetzgebung nur einem Teil der Gemeinden 
im Gebiet der Regionalkonferenz obligatorisch zur gemeinsamen Erfül-
lung zugewiesen sind oder 

b nur ein Teil der Gemeinden durch Zustimmung zum betreffenden Regle-
ment (Art. 4) übertragen hat. 

  

Zusammensetzung; 
Verzeichnisse 

Art. 45   1 Einer Teilkonferenz gehören die Gemeinden an, die zur gemeinsa-
men Erfüllung der betreffenden obligatorischen Aufgaben gesetzlich verpflich-
tet sind oder die der Übertragung der betreffenden freiwilligen Aufgaben zu-
gestimmt haben. 

 2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der besonderen Gesetzgebung über 
die Zugehörigkeit weiterer Gemeinden (erweiterte Teilkonferenz). 

 3 Die Regionalkonferenz führt aktualisierte Verzeichnisse über die Teilkonfe-
renzen und die zugehörigen Gemeinden.  

  

Beschlussfassung in 
der Regionalversamm-
lung 

Art. 46   1 Über die Geschäfte einer Teilkonferenz verhandeln und beschlies-
sen in der Regionalversammlung die Vertreterinnen und Vertreter der Ge-
meinden der betreffenden Teilkonferenz.  

 
3
  BSG 170.211  
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 2 Jede Teilkonferenz bezeichnet ihre Präsidentin oder ihren Präsidenten. Sie 
kann bestimmen, dass die Präsidentin oder der Präsident der Regionalver-
sammlung die Verhandlungen leitet. 

 3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Regionalversammlung sinn-
gemäss. 

  

Geschäftsleitung, Ge-
schäftsstelle, Kontroll-
organ 

Art. 47   1 Die Teilkonferenzen setzen ihre Geschäftsleitung und ihre Ge-
schäftsstelle ein. Sie bestimmen die Zusammensetzung der Geschäftsleitung 
und die Amtsdauer der Mitglieder. Die allgemeinen Bestimmungen über die 
Geschäftsleitung und die Geschäftsstelle gelten mit Ausnahme von Artikel 23 
Absatz 2 sinngemäss. 

 2 Erfüllt eine Teilkonferenz einen durch das kantonale Recht vorgegebenen 
Auftrag, obliegt die Geschäftsführung der Geschäftsstelle der Regionalkonfe-
renz.  

 3 Das Kontrollorgan der Regionalkonferenz erfüllt seine Aufgaben auch für die 
Teilkonferenzen, sofern diese nichts anderes bestimmen. 

  

Kommissionen Art. 48   1 Die Teilkonferenzen können Kommissionen einsetzen.  

 2 Für die Kommissionen der Teilkonferenzen gelten vorbehältlich besonderer 
Regelungen die allgemeinen Bestimmungen über die Kommissionen (Art. 29 
bis 36) sinngemäss.  

 3 Die von der Regionalkonferenz eingesetzten Kommissionen können Aufga-
ben für eine Teilkonferenz erfüllen. 

  

Auflösung Art. 49   1 Die Teilkonferenzen werden mit der Auflösung der Regionalkonfe-
renz aufgelöst. 

2 Teilkonferenzen für die Erfüllung von freiwillig übertragenen Aufgaben wer-
den ferner aufgelöst durch Beschluss der beteiligten Gemeinden oder durch 
Ausscheiden aller beteiligten Gemeinden bis auf eine. 

  

 4.2 Teilkonferenz Regionalpolitik 

Grundsatz Art. 50   1 Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland nimmt nach Massgabe der 
eidgenössischen und kantonalen Vorgaben die regionalen Aufgaben im Be-
reich der Regionalpolitik wahr (Art. 3 Abs. 1 Bst. c). 

2 Die Teilkonferenz Regionalpolitik (TRP) ist für die Erarbeitung der regiona-
len Entwicklungsstrategien und Programme nach den Bestimmungen der Ge-
setzgebung über die Regionalpolitik zuständig.  

  

Zugehörigkeit zur TRP Art. 51   Die Zugehörigkeit der Gemeinden zur TRP richtet sich nach der Pro-
grammvereinbarung zwischen dem Kanton Bern und dem Bund. Die Gemein-
den der TRP sind im in Anhang 3 aufgeführt.  

  

Versammlung der TRP Art. 52   1 In der Versammlung der TRP sind die Vertreterinnen und Vertreter 
der zugehörigen Gemeinden stimmberechtigt. 

2 Die Stimmkraft der Gemeinden richtet sich nach Artikel 148 GG. 
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3 Die Versammlung genehmigt die regionalen Entwicklungsstrategien und 
Programme und deren Finanzierung. Weitergehend richten sich die Zustän-
digkeiten der Versammlung sinngemäss nach Artikel. 21. 

4 Soweit das Personal der TRP angestellt werden soll, gelten die Bestimmun-
gen von Artikel. 41 sinngemäss.  

  

Kommission RP Art. 53   1 Die Versammlung der TRP wählt eine Kommission mit 5 Mitglie-
dern. Artikel. 29 Absatz. 3 findet keine Anwendung.  

2 Der Kommission obliegen die folgenden Zuständigkeiten: 

a Vorbereitung der Anträge an die Versammlung der TRP, 

b Anträge an das beco Amt für Wirtschaft der kantonalen Wirtschafts-, 
Energie- und Umweltdirektion (Projekte). 

  

Geschäftsführung Art. 54   Die Geschäftsleitung bezeichnet die mit dem Regionalmanagement 
beauftragte Stelle oder Person. 

  

Begleitgruppe Regio-
nalwirtschaft 

Art. 55   1 Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Wirtschaft werden ein-
geladen, als „Begleitgruppe Regionalwirtschaft“ die Geschäftsstelle und die 
Kommission RP bei der Behandlung der Projektanträge an das beco Amt für 
Wirtschaft fachlich zu unterstützen und zu beraten. 

2 Die Interessenverbände von Tourismus, Kultur, Wirtschaft und Landwirt-
schaft einigen sich auf die Zusammensetzung der Begleitgruppe Regional-
wirtschaft. Sie konstituiert und organisiert sich selbst. 

3 Die Begleitgruppe Regionalwirtschaft nimmt bei der Behandlung der Projek-
tanträge an das beco Amt für Wirtschaft an den Sitzungen der Kommission 
RP teil. Die Mitglieder der Begleitgruppe Regionalpolitik haben in der Kom-
mission kein Stimmrecht. 

  

Kostenteiler Art. 56   Der Aufwandüberschuss der TRP für die Verwaltungskosten wird un-
ter den dazugehörigen Gemeinden nach Artikel. 155 GG verteilt. 

  

 4.3 …[Aufgehoben 21. März 2014] 

  

 5. Finanzhaushalt 

Grundsatz Art. 58   1 Die Regionalkonferenz plant und führt ihren Finanzhaushalt nach 
den für die Gemeinden geltenden Vorschriften.  

 2 Der Kontenplan richtet sich nach der Verordnung über die Regionalkonfe-
renzen. 

  

Rechnungswesen Art. 59   1 Das Rechnungswesen umfasst alle für die Regionalkonferenz fi-
nanzwirksamen Vorfälle (Grundsatz der Vollständigkeit). 

 2 Beiträge, welche die Gemeinden gestützt auf Beschlüsse der Regionalkon-
ferenz direkt an Dritte leisten, werden nicht erfasst. 
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Finanzplan Art. 60   1 Der Finanzplan zeigt den voraussichtlichen Mittelbedarf der Regio-
nalkonferenz für die nächsten vier bis acht Jahre auf. 

 2 Die Geschäftsleitung überarbeitet den Finanzplan jährlich zusammen mit der 
Erarbeitung des Voranschlags Budgets und unterbreitet ihn der Regionalver-
sammlung zur Kenntnisnahme.  

  

Teilkonferenzen Art. 61   Die Regionalkonferenz weist die Aufwendungen und Erträge, die 
einzelnen Teilkonferenzen bzw. den durch diese erfüllten Aufgaben zuge-
rechnet werden können, gesondert aus. 

  

Kostenverteilung Art. 62   1 Die Gemeinden schulden der Regionalkonferenz Beiträge an die 
Verwaltungskosten gemäss Artikel 155 GG und an weitere Kosten gemäss 
der besonderen Gesetzgebung.  

 2 Die Kostenverteilung für Aufgaben, welche die Gemeinden den Regional-
konferenzen durch Reglement übertragen, richtet sich nach den Bestimmun-
gen des betreffenden Reglements. 

 3 Für die Kostenverteilung der Teilkonferenzen gelten die Absätze 1 und 2 
sinngemäss.   [Fassung vom 13. Mai 2011] 

  

Bezahlung der Ge-
meindebeiträge 

Art. 63   1 Die Beiträge der Gemeinden gemäss Artikel 155 GG werden am 1. 
Januar des Rechnungsjahres fällig. Die Gemeinden überweisen ihre Beiträge 
bis spätestens am 31. März des betreffenden Rechnungsjahres.  

  

 6. Auflösung 

Grundsätze Art. 64   1 Unterbreitet die Regionalversammlung den Gemeinden und ihren 
Stimmberechtigten von sich aus oder auf Initiative hin einen Antrag auf Auflö-
sung der Regionalkonferenz, legt sie in der Vorlage dar, wie die Aufgaben, 
die nach übergeordnetem Recht gemeinsam erfüllt werden müssen, nach der 
Auflösung wahrgenommen werden können. 

 2 Die Regionalkonferenz unterstützt die Gemeinden bei der Schaffung geeig-
neter Trägerschaften für diese Aufgaben. 

 3 Der Beschluss über die Auflösung einer Regionalkonferenz wird vollzogen, 
wenn die Erfüllung der gemeinsam wahrzunehmenden Aufgaben sicherge-
stellt ist. 

  

Verfahren Art. 65   1 Haben die Gemeinden und ihre Stimmberechtigten die Auflösung 
der Regionalkonferenz beschlossen und ist die Erfüllung der gemeinsam 
wahrzunehmenden Aufgaben sichergestellt, legt die Regionalversammlung 
den Zeitpunkt der Aufgabe der Geschäftstätigkeit der Regionalkonferenz fest. 

 2 Die Geschäftsleitung 

a liquidiert das Vermögen der Regionalkonferenz, 

b schliesst die Rechnung auf den Zeitpunkt der Aufgabe der Geschäftstä-
tigkeit unter Einrechnung einer Rückstellung für die noch auszuführenden 
Arbeiten ab, 

c lässt diese Rechnung durch das Kontrollorgan prüfen und unterbreitet sie 
der Regionalversammlung zur Genehmigung. 
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 3 Die Regionalversammlung beschliesst über die Genehmigung der Rech-
nung und über die Verteilung der Liquidationsanteile auf die Gemeinden der 
Regionalkonferenz. Mit diesem Beschluss gilt die Regionalkonferenz als auf-
gelöst.   [Fassung vom 13. Mai 2011] 

 4 Die Geschäftsleitung führt die letzten administrativen Arbeiten aus. 

  

 7. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Konstituierung und 
operative Geschäfts-
aufnahme 

Art. 66    

1 Die Regionalversammlung vom 25. Juni 2009 erlässt das Geschäftsregle-
ment und bestimmt im Grundsatz über die Ausgestaltung der Geschäftsstelle. 

 2 Das Geschäftsreglement tritt am 29. Oktober 2009 in Kraft. 

 3 Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland nimmt die Aufgaben nach Artikel. 3 
ab dem 1. Januar 2010 wahr. 

   

 Münsingen, 25. Juni 2009 Im Namen der Regionalversammlung 
Bern-Mittelland 

  Die Regierungsstatthalterin des Amts-
bezirks Bern:  

Regula Mader 

 

  Die Protokollführerin 

Regula Feldmann 
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Ständige Kommissionen 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland  

Anhang 1 

 

Kommission Kommission Raumplanung 

Anzahl Mitglieder 11 

Zusammensetzung Präsidium 

10 weitere Mitglieder, wovon mindestens ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung angehört.  

Bei der Zuweisung der Sitze wird die Grösse der Sektoren ange-
messen berücksichtigt. Jedem der nachstehenden geografi-
schen Sektoren (Anhang 2) steht bei der Wahl ein Sitz zu: 

Sektoren Bern (mind. zwei Sitze), Köniz, Süd, Südost, Ost, Nord 
und West.  

Aufgaben und Zuständigkei-
ten 

a Vorbereiten der Geschäfte der Regionalkonferenz im 
Bereich Raumplanung 

b Erarbeiten der Richtplanung; namentlich Erarbeiten des 
Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts RGSK 

c Behandlung aller Fragen im Zusammenhang mit 
Raumplanung 

d Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von 
Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich 
Raumplanung 

e Koordination mit der Kommission Verkehr  

Teilnahme Dritter an Kom-
missionssitzungen mit Bera-
tungs- und Antragsrecht 

Ein/e Vertreter/in der Geschäftsstelle der Regionalkonferenz 

In der Regel werden zu den Sitzungen der Kommissionen Ver-
tretungen der kantonalen Direktionen mit beratender Stimme 
und Antragsrecht eingeladen  

Weitere gemäss Beschluss der Kommission 

Arbeitsgruppen Gemäss Beschluss der Kommission 

Finanzielle Befugnisse Verwendung bewilligter VoranschlagskrediteBudgetkredite 

Unterschrift Präsident/in und Sekretär/in  

hat formatiert: Hervorheben
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Ständige Kommissionen 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland  

Anhang 1 

 

Kommission Kommission Verkehr  

Anzahl Mitglieder 11 

Zusammensetzung Präsidium 

10 weitere Mitglieder, wovon mindestens ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung angehört.  

Bei Zuweisung der Sitze wird die Grösse der Sektoren ange-
messen berücksichtigt. Jedem der nachstehenden geo-grafi-
schen Sektoren (Anhang 2) steht bei der Wahl ein Sitz zu: 

Sektoren Bern (mind. zwei Sitze), Köniz, Süd, Südost, Ost, 
Nord und West.  

Aufgaben und Zuständigkei-
ten 

a Vorbereiten der Geschäfte der Regionalkonferenz im 
Bereich Verkehr  

b Mitarbeit am Regionalen Gesamtverkehrs- und 
Siedlungskonzept RGSK 

c Behandlung aller Fragen im Zusammenhang mit Verkehr  

d Erarbeiten des regionalen Angebotskonzepts für den 
öffentlichen Verkehr 

e Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von 
Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich 
Verkehr 

f Koordination mit der Kommission Raumplanung  

Teilnahme Dritter an Kom-
missionssitzungen mit Bera-
tungs- und Antragsrecht 

Ein/e Vertreter/in der Geschäftsstelle der Regionalkonferenz  

In der Regel werden zu den Sitzungen der Kommissionen Ver-
tretungen der kantonalen Direktionen mit beratender Stimme 
und Antragsrecht eingeladen  

Weitere gemäss Beschluss der Kommission 

Arbeitsgruppen Gemäss Beschluss der Kommission 

Finanzielle Befugnisse Verwendung bewilligter VoranschlagskrediteBudgetkredite 

Unterschrift Präsident/in und Sekretär/in  

 
  

hat formatiert: Hervorheben
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Ausschuss Ausschuss der Kommissionen Raumplanung und Verkehr   

Anzahl Mitglieder 6 

Zusammensetzung Präsident/in der Kommission Raumplanung und Präsident/in 
der Kommission Verkehr 

Je zwei weitere Mitglieder aus der Kommission Raumplanung 
und der Kommission Verkehr 

Aufgaben und Zuständigkei-
ten 

a Bereinigung der Anträge zum Regionalen Gesamtverkehrs- 
und Siedlungskonzept RGSK der Kommissionen für 
Raumplanung und Verkehr 

b Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von 
Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich 
RGSK 

c Weitere von der Regionalversammlung zugewiesene 
Aufgaben, sofern sie raumplanungs- und verkehrsrelevant 
sind  

Teilnahme Dritter an Kom-
missionssitzungen mit Bera-
tungs- und Antragsrecht 

Ein/e Vertreter/in der Geschäftsstelle der Regionalkonferenz 

In der Regel werden zu den Sitzungen der Kommissionen Ver-
tretungen der kantonalen Direktionen mit beratender Stimme 
und Antragsrecht eingeladen  

Weitere gemäss Beschluss der Kommission 

Arbeitsgruppen Gemäss Beschluss der Kommission 

Finanzielle Befugnisse Verwendung bewilligter VoranschlagskrediteBudgetkredite 

Unterschrift Präsident/in und Sekretär/in  

 
 
  

 
Ausschuss der ständigen Kommissionen 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland  

 
Anhang 1 hat formatiert: Hervorheben
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Ständige Kommissionen 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland  

Anhang 1 

 

Kommission Kommission Kultur 

Anzahl Mitglieder 79 

Zusammensetzung Präsidium 

86 weitere Mitglieder, wovon mindestens ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung angehört.  

Bei der Zuweisung der Sitze wird gewährleistet, dass die ver-
schiedenen Gemeindegrössen angemessen vertreten sind. Der 
Stadt Bern stehen dabei mindestens zwei Sitze zu.  Bei Zuwei-
sung der Sitze wird die Grösse der Sektoren angemessen be-
rücksichtigt. Jedem der nachstehenden geografischen Sektoren 
(Anhang 2) steht bei der Wahl ein Sitz zu: 

Sektoren Bern (mind. zwei Sitze), Köniz, Süd, Südost, Ost, 
Nord und West. 

 

Aufgaben und Zuständigkei-
ten 

a Erarbeiten und Controlling von Subventionsverträgen 

b Entwicklung und Pflege einer regionalen 
Kulturpolitikaufgehoben 

c Erarbeiten und Umsetzen des regionalen Kulturkonzepts 
unter Einschluss der Finanzenaufgehoben 

d Zusammenarbeit mit Kulturkommissionen anderer 
Regionalkonferenzen sowie mit dem Kanton 

e Behandlung aller Fragen im Zusammenhang mit regionaler 
Kulturförderung 

f Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von 
Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich Kultur 

g Vorbereiten der Geschäfte der Regionalkonferenz im 
Bereich Kultur 

h Koordination mit anderen Kommissionen innerhalb der 
Regionalkonferenz 

i Förderung des Informationsaustausches in der Region  

Teilnahme Dritter an Kom-
missionssitzungen mit Bera-
tungs- und Antragsrecht 

Ein/e Vertreter/in der Geschäftsstelle der Regionalkonferenz 

In der Regel werden zu den Sitzungen der Kommissionen Ver-
tretungen der kantonalen Direktionen mit beratender Stimme 
und Antragsrecht eingeladen  

Weitere gemäss Beschluss der Kommission 

Arbeitsgruppen Gemäss Beschluss der Kommission 

Finanzielle Befugnisse Verwendung bewilligter VoranschlagskrediteBudgetkredite 

Unterschrift Präsident/in und Sekretär/in  

hat formatiert: Hervorheben
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Ständige Kommissionen 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland  

Anhang 1 

 

Kommission Kommission Regionalpolitik 

Anzahl Mitglieder 5  

Zusammensetzung Präsidium 

4 weitere Mitglieder, wovon mindestens ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung angehört.  

Bei der Zuweisung der Sitze wird gewährleistet, dass die einzel-
nen geografischen Sektoren des ländlichen Raumes angemes-
sen vertreten sind.  

Aufgaben und Zuständigkei-
ten 

a Vorbereitung der Anträge an die Versammlung der Teilkon-
ferenz Regionalpolitik 

b Anträge an das beco Amt für Wirtschaft (Projekte)  

Teilnahme Dritter an Kom-
missionssitzungen mit Bera-
tungs- und Antragsrecht 

Ein/e Vertreter/in der Geschäftsstelle der Regionalkonferenz 

Vertreter/innen der regionalen Wirtschaft und der Interessenver-
bände von Tourismus, Kultur, Wirtschaft und Landwirtschaft 
nehmen als “Begleitgruppe Regionalwirtschaft” mit beratender 
Stimme und Antragsrecht an den Sitzungen teil. Sie haben kein 
Stimmrecht.  

In der Regel werden zu den Sitzungen der Kommissionen Ver-
tretungen der kantonalen Direktionen mit beratender Stimme 
und Antragsrecht eingeladen  

Weitere gemäss Beschluss der Kommission 

Arbeitsgruppen Gemäss Beschluss der Kommission 

Finanzielle Befugnisse Verwendung bewilligter VoranschlagskrediteBudgetkredite 

Unterschrift Präsident/in und Sekretär/in  

 

  

hat formatiert: Hervorheben
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Gliederung nach Sektoren 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland  

Anhang 2 

 
(Karte wird per 1.1.2026 aktualisiert) 
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Teilkonferenz Regionalpolitik: 
Gemeinden  (Liste wird per 1.1.2026 aktua-
lisiert) 

Anhang 3 

 

Gemeinde Allmendingen bei Bern Gemeinde Mirchel 

Gemeinde Arni BE Gemeinde Mühleberg 

Gemeinde Biglen Gemeinde Mühlethurnen Thurnen 

Gemeinde Bowil Gemeinde Münchenwiler 

Gemeinde Brenzikofen Gemeinde Münsingen  

Gemeinde Clavaleyres Gemeinde Neuenegg 

Gemeinde Deisswil b. M'buchsee Gemeinde Niederhünigen 

Gemeinde Ferenbalm Gemeinde Niedermuhlern 

Gemeinde Fraubrunnen Gemeinde Oberbalm 

Gemeinde Freimettigen Gemeinde Oberdiessbach 

Gemeinde Gerzensee Gemeinde Oberhünigen 

Gemeinde Grosshöchstetten Gemeinde Oberthal 

Gemeinde Guggisberg Gemeinde Oppligen 

Gemeinde Gurbrü Gemeinde Riggisberg 

Gemeinde Häutligen Gemeinde Rubigen 

Gemeinde Herbligen Gemeinde Rüeggisberg 

Gemeinde Iffwil Gemeinde Rümligen 

Gemeinde Jaberg Gemeinde Rüschegg 

Gemeinde Kaufdorf Gemeinde Schwarzenburg 

Gemeinde Kiesen Gemeinde Toffen 

Gemeinde Kirchdorf  Gemeinde Wald BE 

Gemeinde Kirchenthurnen Gemeinde Walkringen 

Gemeinde Konolfingen Gemeinde Wichtrach 

Gemeinde Kriechenwil Gemeinde Wiggiswil 

Gemeinde Landiswil Gemeinde Wileroltigen 

Gemeinde Laupen Gemeinde Zäziwil 

Gemeinde Linden Gemeinde Zuzwil 

Gemeinde Lohnstorf   
 
Stand per 1.1.20192022 
 

hat formatiert: Schriftart: Nicht Fett
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Traktandum Nr. 7 

Gremium Datum 

Regionalversammlung (RV) 24. April 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Kommissionen Raumplanung und Verkehr: Agglome-

rationsprogramm Bern 5. Generation (AP5) 

Beschluss 

 

Grundlagen/Beilagen 

► AP5 Bern, Hauptbericht (Beilage 1) 

► AP5 Bern, Massnahmenband Siedlung und Landschaft (Beilage 2) 

► AP5 Bern, Massnahmenband Verkehr (Beilage 3) 

► AP5 Bern, Kartenband (Beilage 4) 

► AP5 Bern, Umsetzungstabellen (Beilage 5) 

► AP5 Bern, Zusammenfassung (Beilage 6) 

 

Sachverhalt 

Die Arbeiten zum Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) 2025 respektive AP5 wurden 

gemäss Beschlüssen der Kommissionen Raumplanung und Verkehr sowie den kantonalen und bundesrecht-

lichen Vorgaben ausgeführt. Die Erstellung erfolgte in sechs Arbeitspaketen: 

► P0 Allgemein (Mitwirkung, Druck, Lektorat, Unterstützung Geschäftsstelle) 

► P1 Konzept und Koordination 

► P2 Siedlung 

► P3 Verkehr 

► P4 Landschaft 

► P5 Karten 

 

Vom 5. Dezember 2023 bis zum 14. März 2024 fand eine breite öffentliche Mitwirkung zum RGSK 2025 / 

AP5 statt. Als Konsequenz aus dem ersten Vorprüfungsbericht und aufgrund des zeitlichen Rahmens wurde 

in Absprache mit dem Kanton beschlossen, den Hauptfokus zunächst auf die Erarbeitung des AP5 zu legen 

und das RGSK 2025 erst im Januar 2025 vorprüfen zu lassen. Somit wird an der RV vom 24. April 2025 das 

AP5 und an der RV vom 11. September 2025 das RGSK 2025 zur Genehmigung vorgelegt.  

 

Rahmenbedingungen des Bundes 

Der Bund hat die Rahmenbedingungen für die Agglomerationsprogramme verschärft. So erfolgt eine stren-

gere Beurteilung bei der Innenentwicklung. Es werden mehr qualitative Angaben verlangt, und für Infrastruk-

turmassnahmen gelten deutlich strengere Bedingungen. 

 

Als Konsequenz davon wurden bestrittene Einzonungen zugunsten von Entwicklungen im Bestand (Umstruk-

turierungs- und Verdichtungsgebiete) zurückgezogen. Sämtliche AP-Massnahmen werden visualisiert, und 

Verkehrs- und Siedlungsmassnahmen werden genauer beschrieben und belastbare Horizonte gewählt. 

 

Das AP5 bezieht erstmalig auch die Freiburger Gemeinden Wünnewil-Flamatt, Ueberstorf, Bösingen und 

Schmitten in die Betrachtung mit ein. Sie gehören zum beitragsberechtigten Perimeter der Städte und Agglo-

merationen (BeSA-Perimeter) der Agglomeration Bern. 
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Die wichtigsten Anpassungen und Ergänzungen im AP5 gegenüber dem AP4 (nicht abschliessend) 

Das AP5 umfasst Massnahmen für ein gut funktionierendes Verkehrsnetz und leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Finanzierung von grösseren Verkehrsprojekten in der Region. Die drei AP von 2012, 2016 und 2021 lös-

ten insgesamt rund CHF 500 Mio. an Bundesbeiträgen aus. Im AP5 sind A-Massnahmen in der Höhe von 

rund CHF 280 Mio. aufgeführt. Je nach Beitragssatz ist mit einer Mitfinanzierung durch den Bund in der Höhe 

von CHF 84 Mio. bis 140 Mio. zu rechnen. 

 

Eine zentrale Neuerung des Programms ist die Vertiefung des für das AP4 entwickelten Konzepts der Fokus-

räume. Fokusräume sind Räume mit hoher Entwicklungsdynamik; hier rechnet man kurz-, mittel- bis langfris-

tig mit einem verstärkten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum. 

 

Neu führt die RKBM zudem acht Teilräume ein, welche den Landschafts- und Verkehrskorridoren in der Re-

gion Bern-Mittelland entsprechen. Dieses Vorgehen erlaubt eine integrierte räumliche Betrachtung, die einen 

deutlichen Mehrwert zur reinen Abhandlung der Themen Siedlung, Landschaft und Verkehr bietet: Die Situa-

tions- und Trendanalyse wird konkreter im Raum lesbar. Der daraus abgeleitete räumliche Handlungsbedarf 

ermöglicht Querbezüge zwischen den Themen Siedlung, Landschaft und Verkehr. 

 

Weiteres Vorgehen 

Bis zum 28. Mai 2025 ist das Dossier dem Kanton zur Weiterleitung als «Agglomerationsprogramm Siedlung 

und Verkehr Bern, 5. Generation» an den Bund zu übergeben. Im Sommer 2025 wird der Kanton die Berner 

Agglomerationsprogramme zusammen mit der kantonalen Synthese und dem dazu notwendigen Regie-

rungsratsbeschluss beim Bund (Bundesamt für Raumentwicklung) einreichen. 

 

Antrag 

Die Kommissionen Raumplanung und Verkehr beantragen der Regionalversammlung vom 24. April 2025 die 

Genehmigung des Agglomerationsprogramms Siedlung und Verkehr Bern, 5. Generation, bestehend aus 

den folgenden fünf Dokumenten: 

1. AP5 Bern, Hauptbericht 

2. AP5 Bern, Massnahmenband Siedlung und Landschaft 

3. AP5 Bern, Massnahmenband Verkehr 

4. AP5 Bern, Kartenband 

5. AP5 Bern, Umsetzungstabellen 

 

Die Geschäftsleitung nimmt Kenntnis vom Antrag der Kommissionen Raumplanung und Verkehr und unter-

stützt diesen. 

 

Allfällige inhaltliche Nachbesserungen fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsleitung.  
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Traktandum Nr. 8 

Gremium Datum  

Regionalversammlung (RV) 24. April 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Kommissionen Raumplanung und Verkehr: 

Verpflichtungskredit 2023–2025 RGSK 2025 / AP5, 

Nachkredit 

 

Beschluss 

Grundlagen/Beilagen 

► Beschluss Verpflichtungskredit 2023–2025 RGSK 2025 vom 15. Dezember 2022 

 

Sachverhalt 

Mit seinem Beschluss vom 29. Juni 2022 hat der Regierungsrat den Kanton und die Regionen beauftragt, 

das Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) 2025 / Agglomerationsprogramm Bern  

5. Generation (AP5) zu erarbeiten. 

 

Ermittlung des Finanzbedarfs – neue kantonale Praxis 

Gestützt auf die Erfahrungen mit den RGSK 2021 / AP4 hat der Kanton entschieden, den Überarbeitungs- 

und Finanzbedarf pro Region (Bottom-up-Prinzip, auf Basis von Kostenaufstellungen der Region) zu ermit-

teln und in einem für Region und Kanton verbindlichen Pflichtenheft festzuhalten. Aufgrund ihrer Erfahrungs-

werte hat die Geschäftsstelle die Kosten für die Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5 auf rund CHF 1,4 Mio. 

geschätzt. Diese Schätzung wurde von den Kommissionen Raumplanung und Verkehr unterstützt. 

 

Kostendiskussion 

Für den Kanton waren diese geschätzten Kosten für die Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5 zu hoch. Er 

stellte der Region eine Summe in der Höhe von CHF 900’000.00 (brutto, d. h. CHF 675’400.00 netto) zur 

Verfügung. Er begründete seinen Entscheid damit, dass eine Erhöhung des Gesamtkredits für die Erarbei-

tung des RGSK 2025 / AP5 nicht möglich sei, da aufgrund der geänderten Bottom-up-Praxis bereits in der 

Kompetenz des RR (ohne Antrag an den Grossen Rat) ein Nachkredit für die RGSK von CHF 1 Mio. be-

schlossen worden und eine weitere Erhöhung aus finanzrechtlichen Gründen nicht zulässig sei. Auch mögli-

che Anpassungen des Verteilschlüssels unter den Regionen lehnte der Kanton ab. Im Gespräch vom 15. No-

vember 2022 zwischen der Steuerungsebene Projektbüro Kanton (Christian Aebi, Stefan Studer, Daniel 

Wachter) und den RKBM-Spitzen (T. Hanke, J. Zumstein, T. Iten) bekräftigte der Kanton seine Haltung. 

 

Die Regionalversammlung hat daraufhin am 15. Dezember 2022 für die Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5 

einen Verpflichtungskredit 2023–2025 in der Höhe von CHF 900’000.00 bewilligt (siehe Beilage). Mit Verfü-

gung vom 6. November 2023 hat der Kanton für das RGSK 2025 / AP5 einen Subventionsbeitrag von  

CHF 675’400.00 bei Gesamtkosten in der Höhe von CHF 900’000.00 zugesichert. Nach Artikel 7 der Verord-

nung vom 10. Juni 1998 über die Leistungen des Kantons an Massnahmen und Entschädigungen im Inte-

resse der Raumplanung (PFV) übernimmt der Kanton 75 % der Kosten. 

 

Auf Basis dieser Zusicherung wurden Offerten eingeholt und Aufträge in der Höhe von CHF 820’000.00 ver-

geben. Wie oben ausgeführt und der Regionalversammlung bereits am 15. Dezember 2022 kommuniziert, 

war von Anfang an klar, dass dieser Betrag für die Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5 nicht ausreicht. 

 

Begründung für die höhere Kosten 

► Abgleich mit parallel laufenden Planungen (Regionaler Velonetzplan, Regionales Basisnetz MIV etc.) 

► Abgleich mit Weisungen des Bundes. Diese waren bei Projektstart/Auftragsvergabe noch nicht bekannt. 

► Aufwendiges Massnahmen-Management. Vor allem das komplexe RGSK-Portal des Kantons ist ein gros-

ser Kostentreiber. Die Aufwendungen für die Einträge ins RGSK-Portal betrugen im Jahr 2024 rund  
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CHF 100’000.00; fürs 2025 ist mit weiteren CHF 40’000.00 zu rechnen. Der Kanton beteiligt sich am Erfas-

sungsaufwand mit CHF 80’923.50 für beide Jahre.  

► Hohe Anzahl von Mitwirkungseingaben mit teils sehr umfassenden Rückmeldungen, sodass auch die De-

tailauswertungen sehr umfangreich ausgefallen sind. 

► Hoher Aufwand, um bei den Massnahmenträgern rechtzeitig an die richtigen Informationen zu gelangen. 

► Bereinigung der Landschaftsinhalte. 

 

Verhältnis Erarbeitungskosten zu Bundesbeiträgen 

Den Erarbeitungskosten von CHF 1,45 Mio. stehen im AP5 Verkehrsmassnahmen (A-, B- und C-Horizont) im 

Umfang von rund CHF 470 Mio. gegenüber. Förderbar sind die A-Massnahmen im Umfang von rund  

CHF 280 Mio. Je besser die vier Wirkungskriterien des Bundes erfüllt sind, desto höher fällt der Beitragssatz 

aus. Der Beitragssatz liegt zwischen 30 % und 50 %. Die A-Massnahmen können daher eine Bundesmitfi-

nanzierung zwischen CHF 84 Mio. bis 140 Mio. auslösen. 

 

Fazit 

Die RKBM hat den Aufwand für die Bearbeitung des RGSK 2025 / AP5 beim Projektstart präzise einge-

schätzt. Die Drittkosten übersteigen die subventionierten Gesamtkosten bereits vor der Einarbeitung der Vor-

prüfungsergebnisse ins RGSK 2025. Die Koppelung von RGSK und AP sowie der hohe Überarbeitungs-

rhythmus sind weitere Stolpersteine. Damit sich die RKBM bei der Erarbeitung des nächsten RGSK/AP nicht 

wieder in derselben Situation befindet, wird die GL – in Absprache mit den Kommissionen Raumplanung und 

Verkehr – mit dem Kanton in Diskurs treten. 

 

Finanzielle Situation  

 

Drittaufträge Gemäss Of-

ferten in 

CHF 

Geleistete 

Arbeiten per 

31.12.2024 

Aufteilung 

gemäss 

VPK in 

CHF 

Differenz zu 

VPK in CHF 

Stand 

31.12.2024 

Noch zu leis-

tende Arbeiten 

in CHF bis 

28.2.2026 

Total Mehr-

aufwand 

bis Ab-

schluss 

RGSK/AP 

P0 Allg. 

(Druck/Lekto-

rat, Mitwir-

kung, Unter-

stützung Ge-

schäftsstelle) 

40’000.00 49’754.55 80’000.00 30’245.55 63’000.00 32’754.45 

P1 Konzept 

und Koordina-

tion (inkl. 

Web-GIS 

RKBM) 

215’000.00 294’187.33 180’000.00  -114’187.33 116’000.00 230’187.33 

P2 Siedlung 171’000.00 198’673.94 190’000.00 -8’673.94 57’000.00 65’673.94 

P3 Verkehr 290’000.00 299’577.95 300’000.00 422.05 75’000.00 74’577.95 

P4 Landschaft 63’000.00 135’907.25 110’000.00 -25’907.25 25’000.00 50’907.25 

P5 Karten 36’000.00 56’008.04 40’000.00 -16’008.04 28’000.00 44’008.04 

Zwischentotal 820’000.00 1’034’109.06 900’000.00 -134’109.06 364’000.00 498’108.96 

Reserven      51’891.04 

Total      550’000.00 

 

Die bereits geleisteten Arbeiten übersteigen die offerierten Aufwände um CHF 214’109.06 (Stand 

31.12.2024). Hinzu kommen noch ausstehende Arbeiten im Umfang von CHF 364’000.00. Die Offerten für 

diese Aufträge wurden bereits um rund CHF 80’000.00 reduziert. Die externen Kosten betragen somit insge-

samt CHF 1’398’109.06 (CHF 1’034’109.06 + CHF 364’000.00). In diesem Betrag sind die Druck- und Lekto-

ratskosten in der Höhe von CHF 50’000.00 sowie die Unterstützung der Geschäftsstelle bis und mit Ab-

schluss Prüfprozess AP5 von CHF 33’000.00 enthalten (P0 Allg.). Die Reserven runden den Betrag auf  

CHF 550’000.00 auf. 
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Die RKBM beantragt beim Kanton die Subventionierung der Mehrkosten (75 % von CHF 550’000.00). Der 

Entscheid des Kantons liegt zurzeit noch nicht vor. 

 

Verpflichtungskredit 

Bewilligt wurde ein Verpflichtungskredit von CHF 900’000.00. Aufgrund der aktualisierten Offerten und noch 

zu leistenden Arbeiten ist dieser Betrag um CHF 550’000.00 auf CHF 1,45 Mio. zu erhöhen. 

 

Nächste Schritte 

24. April 2025 Genehmigung AP durch RV 

April bis und mit Mai 2025 Überarbeitungsphase RGSK 2025 

Mai 2025 Abgabe AP5 Bern-Mittelland beim Kanton  

Voraussichtlich Mai/Juni 2025 Start Review Erarbeitungsprozess RGSK/AP mit Kanton 

Juni bis 11. September 2025 Beschlussfassung Kommissionen und GL, Unterbreitung RGSK 2025 

zur Genehmigung durch RV 

Sommer 2025 Kanton reicht AP5 zur Prüfung beim Bund ein 

7. November 2025 RKBM präsentiert zusammen mit den Kantonen Bern und Freiburg AP5 

beim Bund 

Ca. Ende 2025 Genehmigung RGSK durch Kanton 

27. Januar bis 13. Februar 

2026 

Schriftliche Fragerunde des Bundes zum AP5 Bern-Mittelland 

Ca. Juni 2026 Prüfbericht des Bundes zum AP5 Bern-Mittelland liegt vor. 

Vernehmlassung zum Bundesbeschluss über die Verpflichtungskredite 

ab 2028 für die Beiträge an Massnahmen im Rahmen des Programms 

Agglomerationsverkehr 

 

Anträge 

 

1. Die Regionalversammlung vom 24. April 2025 beauftragt die Geschäftsleitung, mit dem Kanton Lösungen 

bezüglich der Finanzierung und des Erarbeitungsprozesses von RGSK/AP zu finden und ihr darüber Bericht 

zu erstatten. 

 

2. Die Kommissionen Raumplanung und Verkehr beantragen der Regionalversammlung vom 24. April 2025 

die Erhöhung des Verpflichtungskredits 2023–2025 «Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 

RGSK Bern-Mittelland, RGSK 2025 / AP5» (Funktionsbereich 65 Verkehr und Siedlung/RGSK) um  

CHF 550’000.00 (Nachkredit) auf neu CHF 1,45 Mio. (bisher CHF 900’000.00). 

 

Die Geschäftsleitung unterstützt die Anträge der Kommissionen Raumplanung und Verkehr. 
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Traktandum Nr. 9 

Gremium Datum 
Regionalversammlung (RV) 15. Dezember 2022

Titel Art des Geschäfts 
Kommissionen Raumplanung und Verkehr: Regiona-
les Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2025 
(RGSK 2025), Verpflichtungskredit 2023–2025 

Genehmigung 

Beilagen 
► Projektskizze (Beilage 1)
► Zeitliche und inhaltliche Vorgaben RGSK 2025 und AP5 des Kantons vom 29. Juni 2022, Ziffer 5 für

Finanzen (Beilage 2)
► Übersicht Prozesse und Kosten (Beilage 3)

Sachverhalt

Das Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Bern-Mittelland (RGSK) ist das Planungsinstrument, 
um die regionale Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsentwicklung mittelfristig aufeinander abzustimmen. 
Das RGSK hat die Form und die Rechtswirkung eines regionalen Richtplans. Es bildet eine wichtige Grund-
lage für die kantonale Planung und die Ortsplanungen. Im Juni 2021 konnte die Regionalversammlung nach 
einer mehrjährigen und intensiven Erarbeitungszeit das RGSK bereits zum dritten Mal verabschieden (RGSK 
2021). Am 24. Februar 2022 wurde es vom Kanton genehmigt. 

Mit seinem Beschluss vom 29. Juni 2022 hat der Regierungsrat die zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben für 
die Erarbeitung des RGSK 2025 beschlossen (siehe Beilage 2). Insgesamt geht es nicht um eine grundsätzli-
che Überarbeitung des RGSK. Vielmehr soll im Sinne einer für Richtplanungen angemessenen Planbestän-
digkeit auf Bestehendem aufgebaut und das RGSK 2025 gezielt aktualisiert und weiterentwickelt werden. Die 
Arbeitsschwerpunkte sind einerseits durch Vorgaben des Kantons und des Bundes (im Falle des Agglomera-
tionsprogramms), andererseits durch Vertiefungsaufträge aus dem RGSK 2021 vorgegeben. 

Das RGSK 2025 beinhaltet auch das Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung nach Bundesrecht  
(Agglomerationsprogramme der 5. Generation). Gestützt auf die angepassten Grundanforderungen des Bun-
des an die Agglomerationsprogramme wird das «Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung, 5. Gene-
ration» wiederum als separater Bericht vorliegen. 

Der Perimeter der Agglomeration Bern umfasst gemäss Verordnung des UVEK vom 20. Dezember 2019 
über das Programm Agglomerationsverkehr (PAVV) auch die Freiburger Gemeinden Wünnewil-Flamatt, Bö-
singen, Schmitten und Ueberstorf. Der Projektausschuss des Kantons Bern hat einer Erweiterung des Agglo-
merationsperimeters zugestimmt. Zusammen mit dem Kanton Freiburg bzw. den vier Gemeinden soll ein ge-
meinsames AP Bern entwickelt werden. Die RKBM, die für die Erarbeitung des AP im Perimeter Bern zustän-
dig ist, wird dafür vom Kanton Freiburg mit CHF 100‘000 entschädigt.  
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Zeitplan 

► Januar–November 2023: Erarbeitung des RGSK 2025 
► Dezember–März 2024: öffentliche Mitwirkung 
► Juni–Oktober 2024: kantonale Vorprüfung 
► November–Dezember 2024: Bereinigung 
► April 2025: Beschluss durch die Regionalversammlung 
► 1. Mai 2025: Einreichung Kanton zur Genehmigung 

 
Projektleitung 

► Gesamtprojektleitung: Andrea Schemmel, Leiterin Fachbereich Raumplanung, RKBM  
► Stv. Projektleitung: Martin Moser, Leiter Fachbereich Verkehr, RKBM 
 
Verpflichtungskredit 2023–2025  
Da das Projekt mehrjährig ist, hat die Regionalversammlung einen entsprechenden Verpflichtungskredit zu 
genehmigen.  

 

Verpflichtungskredit 2023–2025 (Objektkredit) 

Projekt Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 
Bern-Mittelland 2025 (RGSK 2025) 

Funktionsbereich 65 Verkehr und Siedlung 
Sachgruppe 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 

 
Massgebende Kreditsumme (inkl. MWST und NK) 
CHF 900’000 RGSK/AP (Grundbudget Kanton; fix 34,62 %) 
CHF 850’000 Externer Planungsaufwand (ohne Eigenleistungen) 
CHF 50’000 Übriger Sachaufwand (Reserven) 
CHF 900’000 Total 
 
CHF  100’000 Entschädigung Kanton Freiburg 

 
Anmerkungen zu den Eigenleistungen: Gestützt auf die bisherigen Erfahrungen bei der Erarbeitung der 
RGSK werden die Eigenleistungen auf rund CHF 500’000 geschätzt. Die Projektkosten betragen damit ca. 
CHF 1,4 Mio. Der Kanton subventioniert die internen Planerleistungen beim RGSK mit einem Fixbetrag. Die-
ser wird für die externen Planerleistungen (Drittauftrag) eingesetzt. Die Eigenleistungen werden somit bei der 
Erarbeitung des RGSK nicht durch den Kanton subventioniert.  
Berechnungsbasis RGSK 2025: RGSK 2025 und Verrechnungssatz Kanton (CHF 133 p/Std.); Jahrespensum 
2’000 Std. (2023: 100 %; 2024: 50 %; 2025: 25 %) 
 
Finanzierung  
Die Beträge sind im Budget 2023 (inkl. Arbeitsprogramm) berücksichtigt. Mit dem Regierungsratsbeschluss vom 
29. September 2022 hat der Kanton das Kostendach zur Erarbeitung des RGSK 2022 auf CHF 900’000 und den 
kantonalen Subventionssatz auf 75 Prozent festgelegt. 

 
Der Antrag zum Verpflichtungskredit wurde am 18. Oktober 2022 in der Kommission Raumplanung und am 
20. Oktober 2022 in der Kommission Verkehr beschlossen.  

 
Antrag 

Die Kommissionen Raumplanung und Verkehr beantragen der Regionalversammlung vom 15. Dezem-
ber 2022 einen mehrjährigen Verpflichtungskredit (2023–2025) in der Höhe von insgesamt CHF 900’000 (inkl. 
MWST und NK) für das Projekt «Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK Bern-Mittelland 
2025 (RGSK 2025)» (Funktionsbereich: 65 Verkehr und Siedlung, Sachgruppe: 31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand). Die Geschäftsleitung unterstützt den Antrag. 
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Traktandum Nr. 9 

Gremium Datum der Beschlussfassung 

Regionalversammlung (RV) 24. April 2025 

 

Titel Art des Geschäfts 

Kommission Verkehr: Verpflichtungskredit 2025–2027 

Angebotskonzept Bern Ost / unteres Worblental 

Beschluss 

 

 

Sachverhalt 

Projekt 

Das ÖV-Angebot im Raum Bern Ost / unteres Worblental besteht aus verschiedenen Elementen: Gemein-

sam mit der Bahn (S1, S2 und S7) stellt die Buslinie 10 bzw. das zukünftige Tram Bern–Ostermundigen 

(TBO) die radiale Haupterschliessung dar. Ergänzend kommen diverse Buslinien hinzu, welche die Quartiere 

erschliessen und tangentiale Verbindungen herstellen. 

 

Ziel der Planungsstudie «Angebotskonzept Bern-Ost / unteres Worblental» ist die Ausarbeitung und Aktuali-

sierung des Bus-Angebotskonzepts auf Basis der RKBM-Studie von 2016. Der Auftrag erfolgt insbesondere 

aus dem Regionalen Angebotskonzept ÖV 2027–2030, in dessen Rahmen Verbesserungsbedarf am ÖV-

System in diesem Raum eruiert wurde. 

 

Erarbeitung 

Das Projekt soll mit einer Begleitgruppe, zusammengesetzt aus Vertreter:innen des AÖV, der betroffenen 

Gemeinden und Transportunternehmen (Bernmobil und RBS), erarbeitet werden. 

 

Verpflichtungskredit 2025–2027 

Da das Projekt mehrjährig ist, hat die Regionalversammlung einen entsprechenden Verpflichtungskredit zu 

genehmigen. 

 

Verpflichtungskredit 2025–2027  

Projekt AK Bern Ost / unteres Worblental 

Funktionsbereich 67 Verkehr 

Drittkosten (inkl. MWST, Nebenkosten und Re-

serven von CHF 15’000.00)  

CHF 150’000.00 

Kreditsumme Total CHF 150’000.00 

 

Finanzierung 

Die Aufwände sind im Budget 2025 enthalten bzw. werden in die nachfolgenden Budgets aufgenommen. Die 

Beteiligung des Kantons ist mündlich zugesichert; die Höhe der Subventionierung ist zum heutigen Zeitpunkt 

noch nicht bekannt. 

 

Antrag 

Die Kommission Verkehr beantragt der Regionalversammlung vom 24. April 2025 einen Verpflichtungskredit 

2025–2027 in der Höhe von CHF150’000.00 (inkl. MWST, NK und Reserven) für das Projekt «Angebotskon-

zept Bern Ost / unteres Worblental». 

 

Die Geschäftsleitung unterstützt den Antrag. 

https://www.bernmittelland.ch/wAssets/docs/themen/verkehr/projekte/tangente-nord/4.1-Schlussbericht-Tangentiallinie-BOW.pdf
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